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Verordnung 
der Bundesregierung 

 

Verordnung zur Änderung von Sanktionsvorschriften zur 
Ahndung von Zuwiderhandlungen gegen stoffrechtliche 
Unionsverordnungen 

A. Problem und Ziel 

Die Verordnung enthält in ihrem Artikel 1 eine Änderung der Chemikalien-
Sanktionsverordnung (ChemSanktionsV), die zum einen der Neuordnung der Bußgeldtat-
bestände aufgrund der Überarbeitung und Neufassung der Bußgeldblankettvorschrift in 
§ 26 Absatz 2 des Chemikaliengesetzes (ChemG) zur Ahndung von Zuwiderhandlungen 
gegen Handlungsgebote und -verbote chemikalienrechtlicher Unionsverordnungen als 
Ordnungswidrigkeit dient. Zum anderen werden Straf- und Bußgeldvorschriften geschaf-
fen zur unmittelbaren Ahndung von Zuwiderhandlungen gegen 

- die Verordnung (EU) 2017/852 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
17. Mai 2017 über Quecksilber und zur Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 1102/2008, 

- die Verordnung (EU) 2019/1021 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
20. Juni 2019 über persistente organische Schadstoffe, durch die die bisherige Verord-
nung (EG) Nr. 850/2004 abgelöst und neugefasst wurde, 

- die Verordnung (EU) 2024/573 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
7. Februar 2024 über fluorierte Treibhausgase, zur Änderung der Richtlinie (EU) 
2019/1937 und zur Aufhebung der Verordnung (EU) Nr. 517/2014, 

- die Verordnung (EU) 2024/590 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
7. Februar 2024 über Stoffe, die zum Abbau der Ozonschicht führen, und zur Aufhebung 
der Verordnung (EG) Nr. 1005/2009. 

Darüber hinaus werden die Straf- und Bußgeldvorschriften zur Verordnung (EG) 
Nr. 1907/2006 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 18. Dezember 2006 zur 
Registrierung, Bewertung, Zulassung und Beschränkung chemischer Stoffe (REACH), zur 
Schaffung einer Europäischen Agentur für chemische Stoffe, zur Änderung der Richtlinie 
1999/45/EG und zur Aufhebung der Verordnung (EWG) Nr. 793/93 des Rates, der Ver-
ordnung (EG) Nr. 1488/94 der Kommission, der Richtlinie 76/769/EWG des Rates sowie 
der Richtlinien 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/EG und 2000/21/EG der Kommission 
aufgrund von Änderungen des Anhangs XVII der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 zu 
stoffbezogenen Verboten und Beschränkungen sowie die Bußgeldvorschriften zur Ahn-
dung von Zuwiderhandlungen gegen die Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 des Europäi-
schen Parlaments und des Rates vom 16. Dezember 2008 über die Einstufung, Kenn-
zeichnung und Verpackung von Stoffen und Gemischen, zur Änderung und Aufhebung 
der Richtlinien 67/548/EWG und 1999/45/EG und zur Änderung der Verordnung (EG) 
Nr. 1907/2006 aktualisiert. Die Aktualisierung der Bußgeldvorschriften zur Verordnung 
(EG) Nr. 1272/2008 erfolgt im Hinblick auf die sanktionsrechtlich bislang nicht erfassten 
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Regelungen des Anhangs VIII der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 über harmonisierte 
Informationen für die gesundheitliche Notversorgung und für vorbeugende Maßnahmen.  

Mit Hilfe der Blankettnormen des § 26 Absatz 2 und des § 27 Absatz 1 Nummer 3 Satzteil 
vor Satz 2 ChemG können Zuwiderhandlungen gegen chemikalienrechtliche Unionsver-
ordnungen zusätzlich zu dem allgemeinen, über den Erlass und die Bußgeldbewehrung 
behördlicher Anordnungen mittelbar wirkenden chemikalienrechtlichen Sanktionssystem 
nach den §§ 23 und 26 Absatz 1 Nummer 10 ChemG auch unmittelbar als Straftat verfolgt 
oder als Ordnungswidrigkeit mit Geldbuße geahndet werden. 

Darüber hinaus erfolgt in Artikel 2 in Bezug auf eine weitere stoffrechtliche Unionsverord-
nung, nämlich der EG-Kosmetik-Verordnung Nr. 1223/2009, eine Änderung von bestimm-
ten Sanktionsvorschriften der Kosmetik-Verordnung zur Ahndung von Zuwiderhandlungen 
gegen die Verordnung (EG) Nr. 1223/2009, in dem eine notwendige Anpassung der Ver-
weise in § 1 und in den Straf- und Bußgeldvorschriften der §§ 8 und 9 der Kosmetik-
Verordnung an den Erlass der Verordnung (EU) 2023/1545 der Kommission vom 26. Juli 
2023 zur Änderung der Verordnung (EG) 1223/2009 des Europäischen Parlaments und 
des Rates hinsichtlich der Kennzeichnung allergieauslösender Duftstoffe in kosmetischen 
Mitteln vorgenommen wird. Hierdurch werden Änderungen von Anhang III (Liste der Stof-
fe, die kosmetische Mittel nur unter Einhaltung der angegebenen Einschränkungen ent-
halten dürfen) der Verordnung (EG) 1223/2009 sanktionsrechtlich erfasst. 

B. Lösung 

Erlass einer Verordnung zur Änderung der Chemikalien-Sanktionsverordnung auf Grund 
des § 26 Absatz 5 und des § 27 Absatz 1 Nummer 3 Satz 2 ChemG in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 28. August 2013 (BGBl. I S. 3498, 3991), von denen § 26 Absatz 5 
durch Artikel 1 Nummer 13 Buchstabe e des Gesetzes vom 16. November 2023 (BGBl. 
2023 I Nr. 313) eingefügt worden ist. 

Änderung der Kosmetik-Verordnung auf Grund des § 62 Absatz 1 Nummer 1 und 2 Buch-
stabe a und des § 70 Absatz 6 des Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuches in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 15. September 2021 (BGBl. I S. 4253, 2022 I S. 28). 

C. Alternativen 

Keine. 

D. Haushaltsausgaben ohne Erfüllungsaufwand 

Hauptregelungszweck der vorliegenden Verordnung ist neben der Neuordnung der Buß-
geldtatbestände aufgrund der Überarbeitung und Neufassung der Bußgeldblankettvor-
schrift in § 26 Absatz 2 ChemG die Schaffung von Sanktionsnormen (Straf- und Bußgeld-
vorschriften) zur unmittelbaren Ahndung von Verstößen gegen neue sowie novellierte 
chemikalienrechtliche Unionsverordnungen. Hierdurch werden bei Bund, Ländern und 
Gemeinden keine zusätzlichen Haushaltsausgaben verursacht. Die Verordnung trägt zu 
einer nicht quantifizierbaren Vollzugserleichterung in den Ländern bei, indem sie die 
Durchsetzbarkeit der in Deutschland unmittelbar geltenden unionsrechtlichen Vorschriften 
verbessert. 

Die Änderungen in Artikel 2 verursachen keine Haushaltsausgaben ohne Erfüllungsauf-
wand. 
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E. Erfüllungsaufwand 

E.1 Erfüllungsaufwand für Bürgerinnen und Bürger 

Keiner. 

E.2 Erfüllungsaufwand für die Wirtschaft 

Die durch Artikel 1 der Verordnung geschaffenen Straf- und Bußgeldtatbestände stellen 
keine Einzelregelungen dar, die bei den Normadressaten unmittelbar zur Änderung von 
Kosten oder Zeitaufwand oder beidem führen, sondern bewehren Zuwiderhandlungen 
gegen bereits unmittelbar geltende unionsrechtliche Ge- und Verbote. Die Verordnung 
verursacht somit keinen Erfüllungsaufwand für die Wirtschaft.  

Das Verordnungsvorhaben setzt EU-Vorgaben 1:1 um. Daher wird kein Anwendungsfall 
der „One in, one out“-Regel für neue Regelungsvorhaben der Bundesregierung begrün-
det. 

Die Änderungen in Artikel 2 verursachen ebenfalls keinen Erfüllungsaufwand für die Wirt-
schaft. 

Davon Bürokratiekosten aus Informationspflichten 

Keine. 

E.3 Erfüllungsaufwand der Verwaltung 

Keiner. 

F. Weitere Kosten 

Werden die durch die unmittelbar geltenden EG- und EU-Verordnungen begründeten 
Pflichten und Verbote beachtet, entstehen der Wirtschaft auf Grund der vorliegenden Ver-
ordnung keine Belastungen; andernfalls kann es sich lediglich um Kosten aus selbstver-
schuldeten Verstößen handeln. Diese Kosten lassen sich im Vorhinein nicht quantifizie-
ren, sie dürften jedoch eher gering sein. Insofern sind keine Auswirkungen auf Einzelprei-
se und auf das Preisniveau, insbesondere auf das Verbraucherpreisniveau, zu erwarten. 

Die Ausübung der Strafverfolgung und Strafgerichtsbarkeit durch Gerichte und Staatsan-
waltschaften in Anwendung dieser Verordnung führt zu keinen messbaren zusätzlichen 
Kosten. Denn durch Artikel 1 der vorliegenden Verordnung werden nur wenige neue Straf-
tatbestände zur Ahndung von Zuwiderhandlungen gegen unmittelbar geltendes Unions-
recht in die ChemSanktionsV aufgenommen. Ansonsten werden bestehende Straftatbe-
stände an neugefasste und novellierte chemikalienrechtliche Unionsverordnungen ange-
passt. 

Die Änderungen in Artikel 2 verursachen keine weiteren Kosten. 
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Verordnung 
der Bundesregierung 

 

Verordnung zur Änderung von Sanktionsvorschriften zur 
Ahndung von Zuwiderhandlungen gegen stoffrechtliche 
Unionsverordnungen 

Bundesrepublik Deutschland                   Berlin, 6. November 2024 
     Der Bundeskanzler 

An die 
Präsidentin des Bundesrates 
Frau Ministerpräsidentin 
Anke Rehlinger 

 

 

Sehr geehrte Frau Präsidentin, 

hiermit übersende ich die von der Bundesregierung beschlossene 

 Verordnung zur Änderung von Sanktionsvorschriften zur Ahndung  
von Zuwiderhandlungen gegen stoffrechtliche Unionsverordnungen  

mit Begründung und Vorblatt. 

Ich bitte, die Zustimmung des Bundesrates aufgrund des Artikels 80 Absatz 2 des 

Grundgesetzes herbeizuführen. 

Federführend ist das Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, nukleare  

Sicherheit und Verbraucherschutz.  

Mit freundlichen Grüßen 

Olaf Scholz 

 





   

 

Verordnung zur Änderung von Sanktionsvorschriften zur Ahndung 
von Zuwiderhandlungen gegen stoffrechtliche Unionsverordnungen 

Vom ... 

Es verordnen auf Grund 

- des § 26 Absatz 5 und des § 27 Absatz 1 Nummer 3 Satz 2 des Chemikaliengeset-
zes, von denen § 26 Absatz 5 durch Artikel 1 Nummer 16 Buchstabe f des Gesetzes vom 
16. November 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 313) eingefügt worden ist, die Bundesregierung so-
wie 

- des § 62 Absatz 1 Nummer 1 und 2 Buchstabe a und des § 70 Absatz 6 des Le-
bensmittel- und Futtermittelgesetzbuches in der Fassung der Bekanntmachung vom 15. 
September 2021 (BGBl. I S. 4253, 2022 I S. 28) in Verbindung mit § 1 Absatz 1 des Zu-
ständigkeitsanpassungsgesetzes vom 16. August 2002 (BGBl. I S. 3165) und dem Organi-
sationserlass vom 8. Dezember 2021 (BGBl. I S. 5176) das Bundesministerium für Umwelt, 
Naturschutz, nukleare Sicherheit und Verbraucherschutz: 

Artikel 1 

Änderung der Chemikalien-Sanktionsverordnung 

Die Chemikalien-Sanktionsverordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 10. 
Mai 2016 (BGBl. I S. 1175) wird wie folgt geändert: 

1. Die Inhaltsübersicht wird wie folgt gefasst: 

„Abschnitt 1 

Zuwiderhandlungen gegen die Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 

§ 1 Straftaten nach der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 

§ 2 Ordnungswidrigkeiten nach der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 

Abschnitt 2 

Zuwiderhandlungen gegen die Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 

§ 3 Ordnungswidrigkeiten nach der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 

Abschnitt 3 

Zuwiderhandlungen gegen die Verordnung (EU) Nr. 528/2012 

§ 4 Straftaten nach der Verordnung (EU) Nr. 528/2012 
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§ 5 Ordnungswidrigkeiten nach der Verordnung (EU) Nr. 528/2012 

Abschnitt 4 

Zuwiderhandlungen gegen die Verordnung (EU) Nr. 649/2012 

§ 6 Straftaten nach der Verordnung (EU) Nr. 649/2012 

§ 7 Ordnungswidrigkeiten nach der Verordnung (EU) Nr. 649/2012 

Abschnitt 5 

Zuwiderhandlungen gegen die Verordnung (EU) 2017/852 

§ 8 Straftaten nach der Verordnung (EU) 2017/852 

§ 9 Ordnungswidrigkeiten nach der Verordnung (EU) 2017/852 

Abschnitt 6 

Zuwiderhandlungen gegen die Verordnung (EU) 2019/1021 

§ 10 Straftaten nach der Verordnung (EU) 2019/1021 

§ 11 Ordnungswidrigkeiten nach der Verordnung (EU) 2019/1021 

Abschnitt 7 

Zuwiderhandlungen gegen die Verordnung (EU) 2024/573 

§ 12 Straftaten nach der Verordnung (EU) 2024/573 

§ 13 Ordnungswidrigkeiten nach der Verordnung (EU) 2024/573 

Abschnitt 8 

Zuwiderhandlungen gegen die Verordnung (EU) 2024/590 

§ 14 Straftaten nach der Verordnung (EU) 2024/590 

§ 15 Ordnungswidrigkeiten nach der Verordnung (EU) 2024/590“. 

2. Abschnitt 1 wird aufgehoben. 

3. Abschnitt 3 wird Abschnitt 1. 

4. § 5 wird § 1 und wie folgt geändert: 

a) Die Überschrift wird wie folgt gefasst: 
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§ 1„ 

Straftaten nach der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006“. 

b) Im Satzteil vor Nummer 1 werden die Wörter „Verordnung (EU) 2016/217 (ABl. 
L 40 vom 17.2.2016, S. 5)“ durch die Angabe „Verordnung (EU) 2024/2462 (ABl. 
L, 2024/2462, 20.9.2024)“ ersetzt. 

c) Nummer 15 wird aufgehoben. 

d) Nummer 16 wird wie folgt geändert: 

aa) In Buchstabe a wird nach den Wörtern „einem Erzeugnis“ das Komma durch 
das Wort „oder“ ersetzt und werden die Wörter „oder in einem gewerblichen 
Erzeugnis“ gestrichen. 

bb) In Buchstabe b wird nach den Wörtern „ein Erzeugnis“ das Komma durch das 
Wort „oder“ ersetzt und werden die Wörter „oder ein gewerbliches Erzeugnis“ 
gestrichen. 

e) Nach Nummer 28 wird folgende Nummer 28a eingefügt: 

„28a. entgegen Nummer 46a der Spalte 1 des Anhangs XVII in Verbindung mit 
Absatz 1 der zugehörigen Spalte 2 Nonylphenolethoxylat in einem dort ge-
nannten Textilerzeugnis oder einem Teil davon in Verkehr bringt,“. 

f) Nummer 32a wird wie folgt gefasst: 

„32a. entgegen Nummer 50 der Spalte 1 des Anhangs XVII in Verbindung mit 

a) Absatz 5 Unterabsatz 1 oder Absatz 6 der zugehörigen Spalte 2 ein dort 
genanntes Erzeugnis, ein dort genanntes Spielzeug oder einen dort ge-
nannten Artikel in Verkehr bringt, obwohl ein dort genannter Bestandteil 
bei unmittelbarer Berührung mit der Haut oder der Mundhöhle einen dort 
genannten Wert überschreitet, oder 

b) Absatz 9 oder Absatz 10 der zugehörigen Spalte 2 ein Granulat oder ei-
nen Mulch in Verkehr bringt oder verwendet,“. 

g) Nummer 33 wird wie folgt gefasst: 

„33. entgegen Nummer 51 der Spalte 1 des Anhangs XVII in Verbindung mit  

a) Absatz 1 der zugehörigen Spalte 2 ein dort genanntes Phthalat verwen-
det oder 

b) Absatz 2 oder Absatz 3 der zugehörigen Spalte 2 ein dort genanntes 
Phthalat in einem Spielzeug, in einem Babyartikel oder in einem Erzeug-
nis in Verkehr bringt,“. 

h) Nach Nummer 33 wird folgende Nummer 33a eingefügt: 

„33a.entgegen Nummer 52 der Spalte 1 des Anhangs XVII in Verbindung mit Ab-
satz 1 oder Absatz 2 der zugehörigen Spalte 2 ein dort genanntes Phthalat 
verwendet oder ein Phthalat enthaltendes Spielzeug oder einen Phthalat ent-
haltenden Babyartikel in Verkehr bringt,“. 
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i) Nummer 38 wird wie folgt gefasst: 

„38. entgegen Nummer 58 der Spalte 1 des Anhangs XVII in Verbindung mit Ab-
satz 1 der zugehörigen Spalte 2 Ammoniumnitrat zur Verwendung als festen 
Ein- oder Mehrstoffdünger erstmalig in Verkehr bringt,“. 

j) Nummer 43 wird wie folgt gefasst: 

„43. entgegen Nummer 63 der Spalte 1 des Anhangs XVII in Verbindung mit 

a) Absatz 1, auch in Verbindung mit Absatz 3 oder Absatz 7 Unterabsatz 1, 
der zugehörigen Spalte 2 Blei oder eine seiner Verbindungen in Verkehr 
bringt oder verwendet, 

b) Absatz 11 Unterabsatz 1 Buchstabe a der zugehörigen Spalte 2 
Schrotmunition mit einer dort genannten Bleikonzentration verschießt,  

c) Absatz 15 der zugehörigen Spalte 2 ein dort genanntes Erzeugnis in Ver-
kehr bringt oder verwendet oder 

d) Absatz 18 Unterabsatz 2 der zugehörigen Spalte 2 Hart-PVC verwen-
det,“. 

k) In Nummer 44 wird der Punkt am Ende durch ein Komma ersetzt. 

l) Folgende Nummern 45 bis 58 werden angefügt: 

45. „ entgegen Nummer 65 der Spalte 1 des Anhangs XVII in Verbindung mit Ab-
satz 1 Unterabsatz 1 der zugehörigen Spalte 2 ein anorganisches Ammoni-
umsalz in einem dort genannten Gemisch oder Erzeugnis in Verkehr bringt 
oder verwendet, 

46. entgegen Nummer 66 der Spalte 1 des Anhangs XVII in Verbindung mit der 
zugehörigen Spalte 2 Bisphenol A in einem Thermopapier in Verkehr bringt, 

47. entgegen Nummer 68 der Spalte 1 des Anhangs XVII in Verbindung mit 

a) Absatz 1 der zugehörigen Spalte 2 einen dort genannten Stoff herstellt 
oder in Verkehr bringt oder 

b) Absatz 2, auch in Verbindung mit Absatz 3 Satz 1, Absatz 4, Absatz 10 
Satz 1 oder Satz 2 oder Absatz 11 Satz 1, der zugehörigen Spalte 2 ei-
nen dort genannten Stoff verwendet oder in Verkehr bringt, 

48. entgegen Nummer 69 der Spalte 1 des Anhangs XVII in Verbindung mit der 
zugehörigen Spalte 2 Methanol in den Verkehr bringt, 

49. entgegen Nummer 70 der Spalte 1 des Anhangs XVII in Verbindung mit Ab-
satz 1 oder Absatz 2 der zugehörigen Spalte 2 einen dort genannten Stoff in 
den Verkehr bringt oder verwendet,  

50. entgegen Nummer 71 der Spalte 1 des Anhangs XVII in Verbindung mit Ab-
satz 1 oder Absatz 2 der zugehörigen Spalte 2 1-Methyl-2-pyrrolidon als Stoff 
oder in einem Gemisch in den Verkehr bringt, herstellt oder verwendet,  

51. entgegen Nummer 72 der Spalte 1 des Anhangs XVII in Verbindung mit Ab-
satz 1 der zugehörigen Spalte 2 einen dort genannten Stoff in Verkehr bringt, 
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52. entgegen Nummer 73 der Spalte 1 des Anhangs XVII in Verbindung mit Ab-
satz 1, auch in Verbindung mit Absatz 5, der zugehörigen Spalte 2 
(3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-Tridecafluoroctyl)-silantriol oder eines seiner Mono-
, Di- oder Tri-O-(Alkyl)-Derivate in einem dort genannten Sprühprodukt in Ver-
kehr bringt, 

53. entgegen Nummer 74 der Spalte 1 des Anhangs XVII in Verbindung mit Ab-
satz 1 oder Absatz 2 der zugehörigen Spalte 2 ein Diisocyanat verwendet o-
der in Verkehr bringt, 

54. entgegen Nummer 75 der Spalte 1 des Anhangs XVII in Verbindung mit Ab-
satz 1, auch in Verbindung mit Absatz 3, 5 oder Absatz 6, der zugehörigen 
Spalte 2 einen in Spalte 1 genannten Stoff in einem Gemisch in Verkehr bringt 
oder ein Gemisch, das einen in Spalte 1 genannten Stoff enthält, verwendet, 

55. entgegen Nummer 76 der Spalte 1 des Anhangs XVII in Verbindung mit Ab-
satz 1 oder Absatz 2, jeweils auch in Verbindung mit Absatz 3, der zugehöri-
gen Spalte 2 N,N-Dimethylformamid als Stoff, als Bestandteil eines anderen 
Stoffes oder in einem Gemisch in Verkehr bringt, herstellt oder verwendet, 

56. entgegen Nummer 77 der Spalte 1 des Anhangs XVII in Verbindung mit Ab-
satz 1 Unterabsatz 1 oder Absatz 2 Unterabsatz 1 der zugehörigen Spalte 2 
Formaldehyd oder Formaldehydabspalter in einem Erzeugnis oder in einem 
Straßenfahrzeug in Verkehr bringt,  

57. entgegen Nummer 78 der Spalte 1 des Anhangs XVII in Verbindung mit Ab-
satz 1, auch in Verbindung mit Absatz 6, der zugehörigen Spalte 2 syntheti-
sche Polymermikropartikel als solche, in einem Gemisch oder für eine dort 
genannte Verwendung in Verkehr bringt oder 

58. entgegen Nummer 79 der Spalte 1 des Anhangs XVII in Verbindung mit Ab-
satz 1, 2, 4 oder Absatz 5 der zugehörigen Spalte 2 Undecafluorhexansäure, 
eines ihrer Salze oder einen PFHxA-verwandten Stoff in einem dort genann-
ten Produkt, Gemisch, kosmetischen Mittel, Feuerlöschschaum oder Feuer-
löschschaumkonzentrat in Verkehr bringt oder verwendet.“ 

5. § 6 wird § 2 und wie folgt gefasst: 

§ 2„ 

Ordnungswidrigkeiten nach der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 

(1) Ordnungswidrig im Sinne des § 26 Absatz 2 Nummer 1 Buchstabe a des Che-
mikaliengesetzes handelt, wer gegen die Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 verstößt, in-
dem er vorsätzlich oder fahrlässig  

1. entgegen Artikel 65 Satz 1, auch in Verbindung mit Satz 2, eine Zulassungsnum-
mer nicht, nicht richtig oder nicht rechtzeitig in das Etikett aufnimmt, 

2. entgegen Artikel 67 Absatz 1 Satz 1 in Verbindung mit Nummer 3 der Spalte 1 des 
Anhangs XVII in Verbindung mit Absatz 5 der zugehörigen Spalte 2 nicht sicher-
stellt, dass eine dort genannte Anforderung erfüllt ist, 

3. entgegen Artikel 67 Absatz 1 Satz 1 in Verbindung mit Nummer 23 der Spalte 1 
des Anhangs XVII in Verbindung mit Absatz 4 Unterabsatz 2 der zugehörigen 
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Spalte 2 nicht gewährleistet, dass ein dort genanntes Gemisch mit der dort ge-
nannten Aufschrift oder dem dort genannten Piktogramm versehen ist, 

4. entgegen Artikel 67 Absatz 1 Satz 1 in Verbindung mit Nummer 28, 29 oder Num-
mer 30 der Spalte 1 des Anhangs XVII, jeweils in Verbindung mit Absatz 1 Unter-
absatz 2 der zugehörigen Spalte 2, nicht gewährleistet, dass eine dort genannte 
Verpackung mit der dort genannten Aufschrift versehen ist, 

5. entgegen Artikel 67 Absatz 1 Satz 1 in Verbindung mit Nummer 31 der Spalte 1 
des Anhangs XVII in Verbindung mit Absatz 2 Buchstabe a Unterabsatz 2 der zu-
gehörigen Spalte 2 nicht gewährleistet, dass eine dort genannte Verpackung mit 
der dort genannten Aufschrift versehen ist, 

6. entgegen Artikel 67 Absatz 1 Satz 1 in Verbindung mit Nummer 32, 34 bis 37 oder 
Nummer 38 der Spalte 1 des Anhangs XVII, jeweils in Verbindung mit Absatz 2 
Unterabsatz 1 der zugehörigen Spalte 2, nicht gewährleistet, dass eine dort ge-
nannte Verpackung mit der dort genannten Aufschrift versehen ist, 

7. entgegen Artikel 67 Absatz 1 Satz 1 in Verbindung mit Nummer 40 der Spalte 1 
des Anhangs XVII in Verbindung mit Absatz 2 der zugehörigen Spalte 2 nicht ge-
währleistet, dass eine dort genannte Verpackung mit der dort genannten Aufschrift 
versehen ist, 

8. entgegen Artikel 67 Absatz 1 Satz 1 in Verbindung mit Nummer 47 der Spalte 1 
des Anhangs XVII in Verbindung mit Absatz 2 der zugehörigen Spalte 2 nicht ge-
währleistet, dass auf einer dort genannten Verpackung die dort genannten Infor-
mationen angegeben sind, 

9. entgegen Artikel 67 Absatz 1 Satz 1 in Verbindung mit Nummer 55 der Spalte 1 
des Anhangs XVII in Verbindung mit Absatz 3 der zugehörigen Spalte 2 nicht ge-
währleistet, dass eine dort genannte Farbe mit der dort genannten Aufschrift ver-
sehen ist, 

10. entgegen Artikel 67 Absatz 1 Satz 1 in Verbindung mit Nummer 57 der Spalte 1 
des Anhangs XVII in Verbindung mit Absatz 3 der zugehörigen Spalte 2 nicht ge-
währleistet, dass ein dort genannter Kontaktklebstoff mit der dort genannten Auf-
schrift versehen ist, 

11. entgegen Artikel 67 Absatz 1 Satz 1 in Verbindung mit Nummer 63 der Spalte 1 
des Anhangs XVII in Verbindung mit 

a) Absatz 18 Unterabsatz 3 Satz 1 der zugehörigen Spalte 2 nicht sicherstellt, 
dass ein dort genanntes PVC-Erzeugnis mit der dort genannten Angabe ver-
sehen ist, oder 

b) Absatz 18 Unterabsatz 3 Satz 2 der zugehörigen Spalte 2 eine dort genannte 
Kennzeichnung nicht, nicht richtig, nicht vollständig oder nicht vor dem Inver-
kehrbringen auf der Verpackung anbringt, 

12. entgegen Artikel 67 Absatz 1 Satz 1 in Verbindung mit Nummer 73 der Spalte 1 
des Anhangs XVII in Verbindung mit Absatz 3, auch in Verbindung mit Absatz 5, 
der zugehörigen Spalte 2 eine dort genannte Verpackung nicht oder nicht richtig 
kennzeichnet, 

13. entgegen Artikel 67 Absatz 1 Satz 1 in Verbindung mit Nummer 75 der Spalte 1 
des Anhangs XVII in Verbindung mit  
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a) Absatz 7 der zugehörigen Spalte 2 nicht sicherstellt, dass ein dort genanntes 
Gemisch mit der dort genannten Kennzeichnung versehen ist, oder 

b) Absatz 8 der zugehörigen Spalte 2 ein Gemisch zu Tätowierungszwecken ver-
wendet, dass nicht die dort genannte Angabe trägt, oder 

14. entgegen Artikel 67 Absatz 1 Satz 1 in Verbindung mit Nummer 78 der Spalte 1 
des Anhangs XVII in Verbindung mit Absatz 9 Satz 1, auch in Verbindung mit Ab-
satz 10 Satz 1, 2 oder Satz 4, der zugehörigen Spalte 2 ein dort genanntes Produkt 
nicht, nicht richtig oder nicht vollständig mit dem den dort genannten Hinweis ver-
sieht. 

(2) Ordnungswidrig im Sinne des § 26 Absatz 2 Nummer 2 Buchstabe a des Che-
mikaliengesetzes handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig entgegen Artikel 67 Absatz 1 
Satz 1 der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 in Verbindung mit Nummer 19 der Spalte 1 
des Anhangs XVII in Verbindung mit Absatz 4 Buchstabe c der zugehörigen Spalte 2 
der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 nicht gewährleistet, dass behandeltes Holz einzeln 
oder ein in einem Paket in Verkehr gebrachtes Holz mit einer dort genannten Aufschrift 
versehen ist. 

(3) Ordnungswidrig im Sinne des § 26 Absatz 2 Nummer 2 Buchstabe c des Che-
mikaliengesetzes handelt, wer gegen die Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 verstößt, in-
dem er vorsätzlich oder fahrlässig 

1. einer vollziehbaren Auflage nach Artikel 9 Absatz 4 Unterabsatz 1 über die Hand-
habung eines dort genannten Gemischs oder eines dort genannten Erzeugnisses 
zuwiderhandelt oder 

2. entgegen Artikel 67 Absatz 1 Satz 1 in Verbindung mit Nummer 65 der Spalte 1 
des Anhangs XVII in Verbindung mit Absatz 1 Unterabsatz 3 der zugehörigen 
Spalte 2 nicht sicherstellt, dass bei der Verwendung des Zellstoffisoliermaterialge-
mischs die mitgeteilte Beladungsrate nicht überschritten wird. 

(4) Ordnungswidrig im Sinne des § 26 Absatz 2 Nummer 2 Buchstabe e des Che-
mikaliengesetzes handelt, wer gegen Artikel 67 Absatz 1 Satz 1 in Verbindung mit An-
hang XVII der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 verstößt, indem er vorsätzlich oder fahr-
lässig  

1. einer vollziehbaren Anordnung nach Nummer 63 der Spalte 1 des Anhangs XVII 
in Verbindung mit Absatz 18 Unterabsatz 4 Satz 1 der zugehörigen Spalte 2 zuwi-
derhandelt, 

2. entgegen Nummer 65 der Spalte 1 des Anhangs XVII in Verbindung mit Absatz 1 
Unterabsatz 2 der zugehörigen Spalte 2 eine Information nicht, nicht richtig, nicht 
vollständig oder nicht bei Lieferung eines dort genannten Gemisches gibt, 

3. entgegen Nummer 73 der Spalte 1 des Anhangs XVII in Verbindung mit Absatz 4, 
auch in Verbindung mit Absatz 5, der zugehörigen Spalte 2 in ein Sicherheitsda-
tenblatt eine dort genannte Angabe nicht richtig aufnimmt, 

4. entgegen Nummer 74 der Spalte 1 des Anhangs XVII in Verbindung mit  

a) Absatz 7 Satz 1 der zugehörigen Spalte 2 nicht sicherstellt, dass dort ge-
nannte Schulungsmaterialien oder Schulungen zur Verfügung gestellt werden 
oder 
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b) Absatz 8 Satz 1 der zugehörigen Spalte 2 eine Dokumentation nicht, nicht 
richtig oder nicht unverzüglich nach Abschluss der Schulung vornimmt. 

5. entgegen Nummer 78 der Spalte 1 des Anhangs XVII in Verbindung mit 

a) Absatz 7 oder Absatz 8, jeweils auch in Verbindung mit Absatz 10 Unterab-
satz 1 Satz 1 oder Satz 2 oder Unterabsatz 2, der zugehörigen Spalte 2 eine 
dort genannte Information nicht, nicht richtig, nicht vollständig oder nicht in der 
vorgeschriebenen Weise bereitstellt oder eine Anweisung nicht, nicht richtig, 
nicht vollständig oder nicht in der vorgeschriebenen Weise zur Verfügung 
stellt, 

b) Absatz 11 oder Absatz 12 der zugehörigen Spalte 2 eine dort genannte Infor-
mation nicht, nicht richtig, nicht vollständig oder nicht rechtzeitig vorlegt, 

c) Absatz 14 Unterabsatz 2 der zugehörigen Spalte 2 die zuständige Behörde 
nicht, nicht richtig oder nicht rechtzeitig unterrichtet, 

d) Absatz 14 Unterabsatz 3 oder Unterabsatz 4 der zugehörigen Spalte 2 eine 
dort genannte Information nicht, nicht richtig, nicht vollständig oder nicht recht-
zeitig übermittelt oder nicht, nicht richtig, nicht vollständig oder nicht rechtzeitig 
weiterleitet oder 

6. einer vollziehbaren Anordnung nach Nummer 78 der Spalte 1 des Anhangs XVII 
in Verbindung mit Absatz 14 Unterabsatz 1 Satz 1 in Verbindung mit Satz 2 oder 
Absatz 15 der zugehörigen Spalte 2 zuwiderhandelt. 

(5) Ordnungswidrig im Sinne des § 26 Absatz 2 Nummer 3 Buchstabe a des Che-
mikaliengesetzes handelt, wer gegen die Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 verstößt, in-
dem er vorsätzlich oder fahrlässig  

1. entgegen Artikel 8 Absatz 2 Satz 2 eine dort genannte Information nicht, nicht rich-
tig oder nicht vollständig bereithält oder nicht, nicht richtig, nicht vollständig oder 
nicht unverzüglich aktualisiert, 

2. einer vollziehbaren Anordnung nach Artikel 9 Absatz 4 Unterabsatz 2 zuwiderhan-
delt,  

3. entgegen Artikel 14 Absatz 1 Unterabsatz 1 in Verbindung mit Artikel 37 Absatz 3 
Unterabsatz 1 oder Unterabsatz 2 einen Stoffsicherheitsbericht nicht, nicht richtig, 
nicht vollständig oder nicht rechtzeitig erstellt, 

4. entgegen Artikel 14 Absatz 7 einen Stoffsicherheitsbericht nicht, nicht richtig oder 
nicht vollständig zur Verfügung hält oder nicht oder nicht vollständig auf dem neu-
esten Stand hält, 

5. entgegen Artikel 17 Absatz 1 oder Artikel 18 Absatz 1, auch in Verbindung mit Ar-
tikel 18 Absatz 3, ein Registrierungsdossier nicht, nicht richtig, nicht vollständig o-
der nicht unverzüglich nach Überschreitung der dort genannten Mengenschwellen 
einreicht, 

6. entgegen Artikel 22 Absatz 1 Unterabsatz 1 eine Registrierung nicht, nicht richtig, 
nicht vollständig oder nicht rechtzeitig aktualisiert oder nicht, nicht richtig, nicht voll-
ständig oder nicht rechtzeitig übermittelt, 
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7. entgegen Artikel 22 Absatz 2 Satz 1 eine Aktualisierung des Registrierungsdos-
siers der Agentur nicht, nicht richtig, nicht vollständig oder nicht rechtzeitig unter-
breitet, 

8. entgegen Artikel 24 Absatz 2 als Hersteller oder Importeur eine dort genannte In-
formation nicht, nicht richtig, nicht vollständig oder nicht rechtzeitig einreicht, 

9. entgegen Artikel 26 Absatz 1 Satz 1 sich bei der Agentur vor einer Registrierung 
nicht erkundigt, 

10. entgegen Artikel 31 Absatz 1 oder Absatz 3, jeweils in Verbindung mit Artikel 31 
Absatz 5, 6 oder Absatz 8, ein Sicherheitsdatenblatt nicht, nicht richtig, nicht voll-
ständig, nicht in der vorgeschriebenen Weise oder nicht rechtzeitig zur Verfügung 
stellt, 

11. entgegen Artikel 31 Absatz 2 Satz 1 nicht dafür sorgt, dass die Informationen im 
Sicherheitsdatenblatt mit den Angaben in der Stoffsicherheitsbeurteilung überein-
stimmen, 

12. entgegen Artikel 31 Absatz 7 ein Expositionsszenario zu einer identifizierten Ver-
wendung nicht, nicht richtig, nicht vollständig oder nicht rechtzeitig beifügt, nicht, 
nicht richtig, nicht vollständig oder nicht rechtzeitig einbezieht oder nicht, nicht rich-
tig, nicht vollständig oder nicht rechtzeitig weitergibt, 

13. entgegen Artikel 31 Absatz 9 das Sicherheitsdatenblatt nicht, nicht richtig, nicht 
vollständig oder nicht rechtzeitig aktualisiert oder den früheren Abnehmern nicht 
oder nicht rechtzeitig zur Verfügung stellt, 

14. entgegen Artikel 32 eine dort genannte Information nicht, nicht richtig, nicht voll-
ständig, nicht in der vorgeschriebenen Weise oder nicht rechtzeitig zur Verfügung 
stellt, nicht, nicht in der vorgeschriebenen Weise oder nicht rechtzeitig übermittelt 
oder nicht, nicht richtig, nicht vollständig oder nicht rechtzeitig aktualisiert, 

15. entgegen Artikel 33 eine dort genannte Information nicht, nicht richtig, nicht voll-
ständig, nicht in der vorgeschriebenen Weise oder nicht rechtzeitig zur Verfügung 
stellt, 

16. entgegen Artikel 34 Satz 1 oder Satz 2 eine dort genannte Information nicht, nicht 
richtig, nicht vollständig oder nicht unverzüglich zur Verfügung stellt oder nicht, 
nicht richtig, nicht vollständig oder nicht unverzüglich weiterleitet, 

17. entgegen Artikel 35 einen Zugang nicht gewährt, 

18. entgegen Artikel 36 Absatz 1 Satz 1, auch in Verbindung mit Artikel 36 Absatz 2, 
eine dort genannte Information nicht oder nicht mindestens zehn Jahre zur Verfü-
gung hält, 

19. entgegen Artikel 36 Absatz 1 Satz 2, auch in Verbindung mit Artikel 36 Absatz 2, 
eine dort genannte Information nicht, nicht richtig, nicht vollständig oder nicht recht-
zeitig vorlegt oder nicht, nicht richtig, nicht vollständig oder nicht rechtzeitig zu-
gänglich macht, 

20. entgegen Artikel 37 Absatz 7 einen Stoffsicherheitsbericht nicht, nicht richtig oder 
nicht vollständig zur Verfügung hält oder nicht oder nicht vollständig auf dem neu-
esten Stand hält, 
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21. entgegen Artikel 38 Absatz 1 oder Absatz 3 eine dort genannte Information nicht, 
nicht richtig, nicht vollständig oder nicht rechtzeitig mitteilt oder nicht, nicht richtig, 
nicht vollständig oder nicht rechtzeitig aktualisiert, 

22. entgegen Artikel 38 Absatz 4 eine Einstufung nicht, nicht richtig, nicht vollständig 
oder nicht unverzüglich mitteilt, 

23. entgegen Artikel 40 Absatz 4, Artikel 41 Absatz 4, Artikel 46 Absatz 2, auch in Ver-
bindung mit Artikel 50 Absatz 4, oder entgegen Artikel 50 Absatz 2 Satz 1 oder Ab-
satz 3 Satz 2 eine dort genannte Information nicht, nicht richtig, nicht vollständig 
oder nicht rechtzeitig übermittelt oder eine dort genannte Mitteilung nicht, nicht 
richtig, nicht vollständig oder nicht rechtzeitig macht oder 

24. entgegen Artikel 66 Absatz 1 eine Mitteilung nicht, nicht richtig, nicht vollständig 
oder nicht rechtzeitig macht. 

(6) Ordnungswidrig im Sinne des § 26 Absatz 2 Nummer 3 Buchstabe b des Che-
mikaliengesetzes handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig entgegen Artikel 7 Absatz 2 
oder Artikel 37 Absatz 3 Unterabsatz 3 Satz 1 der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 eine 
Unterrichtung nicht, nicht richtig, nicht vollständig, nicht in der vorgeschriebenen Weise 
oder nicht rechtzeitig vornimmt. 

(7) Ordnungswidrig im Sinne des § 26 Absatz 2 Nummer 3 Buchstabe d des Che-
mikaliengesetzes handelt, wer gegen die Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 verstößt, in-
dem er vorsätzlich oder fahrlässig  

1. einer vollziehbaren Auflage nach Artikel 9 Absatz 4 Unterabsatz 1 über die Samm-
lung einer verbleibenden Menge eines gefährlichen Stoffs oder eines gefährlichen 
Gemischs zuwiderhandelt oder 

2. entgegen Artikel 60 Absatz 10 nicht sicherstellt, dass ein zugelassener Stoff bei 
der Exposition auf dem dort genannten Niveau gehalten wird. 

(8) Ordnungswidrig im Sinne des § 26 Absatz 2 Nummer 3 Buchstabe f des Che-
mikaliengesetzes handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig entgegen Artikel 14 Absatz 1 
Unterabsatz 1 in Verbindung mit Absatz 3 oder Absatz 4, jeweils in Verbindung mit Ar-
tikel 37 Absatz 3 Unterabsatz 1 oder Unterabsatz 2, der Verordnung (EG) 
Nr. 1907/2006 eine Stoffsicherheitsbeurteilung nicht, nicht richtig, nicht vollständig oder 
nicht rechtzeitig durchführt. 

(9) Ordnungswidrig im Sinne des § 26 Absatz 2 Nummer 3 Buchstabe h des Che-
mikaliengesetzes handelt, wer gegen die Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 verstößt, in-
dem er vorsätzlich oder fahrlässig  

1. entgegen Artikel 37 Absatz 3 Unterabsatz 3 Satz 1 einem nachgeschalteten An-
wender einen Stoff liefert oder 

2. entgegen Artikel 67 Absatz 1 Satz 1 in Verbindung mit Nummer 6 der Spalte 1 des 
Anhangs XVII in Verbindung mit Absatz 3 der zugehörigen Spalte 2 ein dort ge-
nanntes Erzeugnis ohne das dort genannte Etikett in Verkehr bringt.“ 

6. Die Abschnitte 4 bis 10 werden durch die folgenden Abschnitte 2 bis 8 ersetzt: 
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„Abschnitt 2 

Zuwiderhandlungen gegen die Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 

§ 3 

Ordnungswidrigkeiten nach der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 

(1) Ordnungswidrig im Sinne des § 26 Absatz 2 Nummer 1 Buchstabe a des Che-
mikaliengesetzes handelt, wer gegen die Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 des Europä-
ischen Parlaments und des Rates vom 16. Dezember 2008 über die Einstufung, Kenn-
zeichnung und Verpackung von Stoffen und Gemischen, zur Änderung und Aufhebung 
der Richtlinien 67/548/EWG und 1999/45/EG und zur Änderung der Verordnung (EG) 
Nr. 1907/2006 (ABl. L 353 vom 31.12.2008, S. 1, L 16 vom 20.1.2011, S. 1, L 94 vom 
10.4.2015, S. 9, L 349 vom 21.12.2016, S. 1, L 190 vom 27.7.2018, S. 20, L 55 vom 
25.2.2019, S. 18, L 117 vom 3.5.2019, S. 8), die zuletzt durch die durch die Delegierte 
Verordnung (EU) 2023/1434 (ABl. L 176 vom 11.7.2023, S. 3) geändert worden ist, 
verstößt, indem er vorsätzlich oder fahrlässig 

1. entgegen Artikel 4 Absatz 1, Absatz 2 oder Absatz 3 Unterabsatz 1 erster Halbsatz 
einen dort genannten Stoff oder ein Gemisch nicht, nicht richtig, nicht vollständig 
oder nicht rechtzeitig einstuft, 

2. entgegen Artikel 4 Absatz 3 Unterabsatz 2 die Einstufung eines dort genannten 
Stoffes nicht, nicht richtig, nicht vollständig oder nicht rechtzeitig vornimmt, 

3. entgegen Artikel 4 Absatz 4 nicht gewährleistet, dass ein als gefährlich eingestuf-
ter Stoff oder ein als gefährlich eingestuftes Gemisch vor seinem Inverkehrbringen 
in der vorgeschriebenen Weise gekennzeichnet oder verpackt wird, 

4. entgegen Artikel 4 Absatz 8 ein Erzeugnis als Hersteller, Importeur oder nachge-
schalteter Anwender nicht, nicht richtig, nicht vollständig oder nicht rechtzeitig ein-
stuft oder als Lieferant nicht, nicht richtig, nicht vollständig oder nicht rechtzeitig 
kennzeichnet oder nicht, nicht richtig, nicht vollständig oder nicht rechtzeitig ver-
packt oder 

5. entgegen Artikel 30 Absatz 1 Satz 1 oder Absatz 2 nicht dafür sorgt oder nicht ge-
währleistet, dass das Kennzeichnungsetikett rechtzeitig aktualisiert wird. 

(2) Ordnungswidrig im Sinne des § 26 Absatz 2 Nummer 3 Buchstabe a des Che-
mikaliengesetzes handelt, wer gegen die Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 verstößt, in-
dem er vorsätzlich oder fahrlässig 

1. entgegen Artikel 40 Absatz 1 Unterabsatz 1, auch in Verbindung mit Absatz 3 Un-
terabsatz 1, eine dort genannte Information nicht, nicht richtig, nicht vollständig 
oder nicht rechtzeitig mitteilt oder nicht, nicht richtig, nicht vollständig oder nicht 
rechtzeitig meldet, 

2. entgegen Artikel 40 Absatz 1 Unterabsatz 3 eine dort genannte Information nicht 
in dem dort genannten Format vorlegt, 

3. entgegen Artikel 40 Absatz 2 eine dort genannte Information nicht, nicht richtig, 
nicht vollständig oder nicht rechtzeitig aktualisiert oder nicht, nicht richtig, nicht voll-
ständig oder nicht rechtzeitig der Agentur meldet, 
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4. entgegen Artikel 49 Absatz 1 Unterabsatz 1, auch in Verbindung mit Unterabsatz 
2 oder Absatz 2, eine dort genannte Information nicht, nicht vollständig oder nicht 
oder nicht mindestens zehn Jahre zur Verfügung hält, 

5. einer vollziehbaren Anordnung nach Artikel 49 Absatz 3 Unterabsatz 1 zuwider-
handelt oder 

6. entgegen Anhang VIII Teil A Abschnitt 3.2 eine dort genannte Information oder 
Klärung nicht, nicht richtig, nicht vollständig oder nicht rechtzeitig liefert.  

(3) Ordnungswidrig im Sinne des § 26 Absatz 2 Nummer 3 Buchstabe g des Che-
mikaliengesetzes handelt, wer gegen die Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 verstößt, in-
dem er vorsätzlich oder fahrlässig 

1. entgegen Artikel 48 Absatz 1 für einen dort genannten Stoff wirbt oder 

2. entgegen Artikel 48 Absatz 2 Unterabsatz 1 für ein dort genanntes Gemisch wirbt. 

(4) Ordnungswidrig im Sinne des § 26 Absatz 2 Nummer 3 Buchstabe h des Che-
mikaliengesetzes handelt, wer gegen die Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 verstößt, in-
dem er vorsätzlich oder fahrlässig 

1. entgegen Artikel 4 Absatz 7 oder 

2. entgegen Artikel 4 Absatz 10 in Verbindung mit 

a) Anhang VIII Teil A Abschnitt 3.1 Unterabsatz 1 in Verbindung mit Unterab-
satz 2, jeweils auch in Verbindung mit Abschnitt 4.4, oder 

b) Anhang VIII Teil A Abschnitt 3.5 in Verbindung mit Teil B Abschnitt 4.2 

ein Gemisch in Verkehr bringt. 

(5) Ordnungswidrig im Sinne des § 26 Absatz 2 Nummer 3 Buchstabe i des Che-
mikaliengesetzes handelt, wer gegen die Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 verstößt, in-
dem er vorsätzlich oder fahrlässig 

1. entgegen Artikel 7 Absatz 2 einen Versuch an einem nichtmenschlichen Primaten 
durchführt oder 

2. entgegen Artikel 8 Absatz 3 oder Absatz 5 eine Prüfung nicht richtig durchführt. 

Abschnitt 3 

Zuwiderhandlungen gegen die Verordnung (EU) Nr. 528/2012 

§ 4 

Straftaten nach der Verordnung (EU) Nr. 528/2012 

Nach § 27 Absatz 1 Nummer 3 Satzteil vor Satz 2, Absatz 1a bis 4 des Chemika-
liengesetzes wird bestraft, wer gegen die Verordnung (EU) Nr. 528/2012 des Europäi-
schen Parlaments und des Rates vom 22. Mai 2012 über die Bereitstellung auf dem 
Markt und die Verwendung von Biozidprodukten (ABl. L 167 vom 27.6.2012, S. 1, L 
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303 vom 20.11.2015, S 109, L 280 vom 28.10.2017, S. 57), die zuletzt durch die Dele-
gierte Verordnung (EU) 2024/1398 (ABl. L, 2024/1398, 22.5.2024) geändert worden 
ist, verstößt, indem er vorsätzlich oder fahrlässig 

1. entgegen Artikel 17 Absatz 1 ein Biozidprodukt auf dem Markt bereitstellt oder ver-
wendet, 

2. entgegen Artikel 58 Absatz 2 eine behandelte Ware in den Verkehr bringt, die mit 
einem Wirkstoff behandelt wurde oder die einen Wirkstoff enthält, der nicht in An-
hang I Spalte 2 oder in der Liste nach Artikel 9 Absatz 21) aufgeführt ist, oder 

3. entgegen Artikel 95 Absatz 2 in Verbindung mit der Liste nach Artikel 95 Absatz 1 
Unterabsatz 12) ein dort genanntes Biozidprodukt nach dem … [einsetzen: Datum 
der Verkündung dieser Verordnung] auf dem Markt bereitstellt. 

§ 5 

Ordnungswidrigkeiten nach der Verordnung (EU) Nr. 528/2012 

(1) Ordnungswidrig im Sinne des § 26 Absatz 2 Nummer 1 Buchstabe a des Che-
mikaliengesetzes handelt, wer gegen die Verordnung (EU) Nr. 528/2012 verstößt, in-
dem er vorsätzlich oder fahrlässig 

1. entgegen Artikel 27 Absatz 1 Satz 2 ein Biozidprodukt nicht, nicht richtig, nicht voll-
ständig oder nicht rechtzeitig kennzeichnet, 

2. entgegen Artikel 69 Absatz 1 Unterabsatz 1, auch in Verbindung mit Artikel 53 Ab-
satz 7, nicht sicherstellt, dass ein Biozidprodukt in Einklang mit der genehmigten 
Zusammenfassung eingestuft, verpackt oder gekennzeichnet wird, 

3. als Zulassungsinhaber entgegen Artikel 69 Absatz 1 Unterabsatz 2 Satz 1, auch in 
Verbindung mit Artikel 53 Absatz 7, ein dort genanntes Produkt nicht richtig ver-
packt, 

4. entgegen Artikel 69 Absatz 2 Unterabsatz 1 Satz 1, auch in Verbindung mit Arti-
kel 53 Absatz 7, nicht sicherstellt, dass das Etikett nicht irreführend ist oder die 
dort genannten Angaben oder Hinweise nicht enthält, oder 

5. entgegen Artikel 69 Absatz 2 Unterabsatz 1 Satz 1 in Verbindung mit Satz 2 Buch-
stabe a bis n, jeweils auch in Verbindung mit Artikel 53 Absatz 7, nicht sicherstellt, 
dass das Etikett die dort genannten Angaben enthält. 

(2) Ordnungswidrig im Sinne des § 26 Absatz 2 Nummer 2 Buchstabe a des Che-
mikaliengesetzes handelt, wer gegen die Verordnung (EU) Nr. 528/2012 verstößt, in-
dem er vorsätzlich oder fahrlässig 

1. entgegen Artikel 58 Absatz 3 Unterabsatz 1 in Verbindung mit Absatz 6 Satz 1 o-
der Satz 2 nicht sicherstellt, dass das Etikett die dort genannten Informationen um-
fasst, oder 

                                                
1) Liste nach Artikel 9 Absatz 2 der Verordnung (EU) Nr. 528/2012 in der Fassung vom 18. Oktober 2024, 

in der amtlichen deutschen Übersetzung abrufbar unter: https://www.bmuv.de/DL3343 
2) Liste nach Artikel 95 Absatz 1 der Verordnung (EU) Nr. 528/2012 in der Fassung vom 17.Oktober 

2024, in der amtlichen deutschen Übersetzung abrufbar unter: https://www.bmuv.de/DL1796 
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2. entgegen Artikel 58 Absatz 4 in Verbindung mit Absatz 6 Satz 1 oder Satz 2 eine 
behandelte Ware nicht, nicht richtig, nicht vollständig oder nicht rechtzeitig kenn-
zeichnet. 

(3) Ordnungswidrig im Sinne des § 26 Absatz 2 Nummer 2 Buchstabe e des Che-
mikaliengesetzes handelt, wer gegen die Verordnung (EU) Nr. 528/2012 verstößt, in-
dem er vorsätzlich oder fahrlässig 

1. entgegen Artikel 17 Absatz 6 Satz 1 in Verbindung mit Satz 2, jeweils auch in Ver-
bindung mit Satz 3, eine Meldung nicht, nicht richtig, nicht vollständig oder nicht 
rechtzeitig macht, 

2. entgegen Artikel 27 Absatz 1 Satz 2 den betreffenden Mitgliedstaat nicht, nicht 
richtig oder nicht rechtzeitig unterrichtet, 

3. entgegen Artikel 47 Absatz 1 Satz 1, auch in Verbindung mit Artikel 53 Absatz 7, 
oder entgegen Artikel 59 Absatz 3 eine Mitteilung nicht, nicht richtig, nicht vollstän-
dig oder nicht rechtzeitig macht, 

4. entgegen Artikel 58 Absatz 5 eine dort genannte Information nicht, nicht richtig, 
nicht vollständig, nicht in der vorgeschriebenen Weise oder nicht rechtzeitig zur 
Verfügung stellt, 

5. entgegen Artikel 65 Absatz 2 Unterabsatz 2 Satz 1 in Verbindung mit Satz 2, je-
weils auch in Verbindung mit Artikel 53 Absatz 7, eine Dokumentation nicht, nicht 
richtig, nicht vollständig oder nicht in der vorgeschriebenen Weise gewährleistet, 

6. entgegen Artikel 68 Absatz 1 Satz 1, auch in Verbindung mit Artikel 53 Absatz 7, 
eine dort genannte Aufzeichnung nicht oder nicht mindestens zehn Jahre aufbe-
wahrt oder 

7. entgegen Artikel 68 Absatz 1 Satz 2, auch in Verbindung mit Artikel 53 Absatz 7, 
eine dort genannte Information nicht, nicht richtig, nicht vollständig oder nicht recht-
zeitig zur Verfügung stellt. 

(4) Ordnungswidrig im Sinne des § 26 Absatz 2 Nummer 3 Buchstabe g des Che-
mikaliengesetzes handelt, wer gegen die Verordnung (EU) Nr. 528/2012 verstößt, in-
dem er vorsätzlich oder fahrlässig 

1. als für die Werbung verantwortliche Person entgegen Artikel 72 Absatz 1, auch in 
Verbindung mit Artikel 53 Absatz 7, einen dort genannten Hinweis nicht, nicht rich-
tig oder nicht vollständig hinzufügt oder 

2. entgegen Artikel 72 Absatz 3 Satz 1 in Verbindung mit Satz 2, jeweils auch in Ver-
bindung mit Artikel 53 Absatz 7, ein Biozidprodukt in der Werbung darstellt. 

(5) Ordnungswidrig im Sinne des § 26 Absatz 2 Nummer 3 Buchstabe h des Che-
mikaliengesetzes handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig entgegen Artikel 69 Absatz 1 
Unterabsatz 1 in Verbindung mit Unterabsatz 2 Satz 2, jeweils auch in Verbindung mit 
Artikel 53 Absatz 7, der Verordnung (EU) Nr. 528/2012 nicht sicherstellt, dass ein dort 
genanntes Biozidprodukt einen dort genannten Bestandteil enthält. 

(6) Ordnungswidrig im Sinne des § 26 Absatz 2 Nummer 3 Buchstabe i des Che-
mikaliengesetzes handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig entgegen Artikel 56 Absatz 1 
Unterabsatz 1 der Verordnung (EU) Nr. 528/2012 ein dort genanntes Experiment oder 
einen dort genannten Versuch durchführt. 
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Abschnitt 4 

Zuwiderhandlungen gegen die Verordnung (EU) Nr. 649/2012 

§ 6 

Straftaten nach der Verordnung (EU) Nr. 649/2012 

Nach § 27 Absatz 1 Nummer 3 Satzteil vor Satz 2, Absatz 1a bis 4 des Chemika-
liengesetzes wird bestraft, wer gegen die Verordnung (EU) Nr. 649/2012 des Europäi-
schen Parlaments und des Rates vom 4. Juli 2012 über die Aus- und Einfuhr gefährli-
cher Chemikalien (ABl. L 201 vom 27.7.2012, S. 60), die zuletzt durch die Delegierte 
Verordnung (EU) 2023/1656 (ABl. L 210 vom 25.8.2023, S. 1) geändert worden ist, 
verstößt, indem er vorsätzlich oder fahrlässig 

1. ohne Zustimmung nach Artikel 14 Absatz 6 Unterabsatz 1 Buchstabe a einen dort 
genannten Stoff oder ein dort genanntes Gemisch ausführt, 

2. entgegen Artikel 14 Absatz 10 Satz 1 eine Chemikalie später als sechs Monate vor 
dem Verfallsdatum ausführt oder 

3. entgegen Artikel 15 Absatz 2 eine Chemikalie oder einen Artikel ausführt. 

§ 7 

Ordnungswidrigkeiten nach der Verordnung (EU) Nr. 649/2012 

(1) Ordnungswidrig im Sinne des § 26 Absatz 2 Nummer 1 Buchstabe a des Che-
mikaliengesetzes handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig entgegen Artikel 14 Ab-
satz 11 Satz 1 der Verordnung (EU) Nr. 649/2012 nicht sicherstellt, dass das Etikett die 
dort genannten Informationen enthält. 

(2) Ordnungswidrig im Sinne des § 26 Absatz 2 Nummer 2 Buchstabe e des Che-
mikaliengesetzes handelt, wer gegen die Verordnung (EU) Nr. 649/2012 verstößt, in-
dem er vorsätzlich oder fahrlässig 

1. entgegen Artikel 8 Absatz 2 Unterabsatz 1 Satz 1 oder Satz 2, jeweils in Verbin-
dung mit Satz 3, jeweils auch in Verbindung mit Artikel 8 Absatz 4 oder Artikel 15 
Absatz 1, die bezeichnete nationale Behörde über die Ausfuhr einer Chemikalie 
oder eines Artikels nicht, nicht richtig, nicht vollständig oder nicht rechtzeitig unter-
richtet, 

2. entgegen Artikel 10 Absatz 1 Satz 1 in Verbindung mit Satz 2 oder Satz 3, jeweils 
auch in Verbindung mit Satz 4, eine dort genannte Information nicht, nicht richtig, 
nicht vollständig oder nicht rechtzeitig gibt, 

3. entgegen Artikel 10 Absatz 2 oder Artikel 11 Absatz 4 Unterabsatz 2 eine dort ge-
nannte Information nicht, nicht richtig, nicht vollständig oder nicht rechtzeitig zur 
Verfügung stellt, 

4. entgegen Artikel 14 Absatz 4 einer dort genannten Entscheidung nicht, nicht rich-
tig, nicht vollständig oder nicht rechtzeitig nachkommt, 
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5. entgegen Artikel 16 Absatz 2 eine dort genannte Information nicht, nicht richtig, 
nicht vollständig oder nicht rechtzeitig übermittelt, 

6. entgegen Artikel 17 Absatz 3 in Verbindung mit Artikel 31 Absatz 1 der Verordnung 
(EG) Nr. 1907/2006 ein Sicherheitsdatenblatt nicht, nicht richtig, nicht vollständig 
oder nicht rechtzeitig beifügt oder nicht, nicht richtig, nicht vollständig oder nicht 
rechtzeitig übermittelt, 

7. entgegen Artikel 19 Absatz 1 oder Absatz 2 eine Kennnummer nicht, nicht richtig, 
nicht vollständig oder nicht rechtzeitig angibt oder 

8. einer vollziehbaren Anordnung nach Artikel 19 Absatz 3 zuwiderhandelt. 

Abschnitt 5 

Zuwiderhandlungen gegen die Verordnung (EU) 2017/852 

§ 8 

Straftaten nach der Verordnung (EU) 2017/852 

Nach § 27 Absatz 1 Nummer 3 Satzteil vor Satz 2, Absatz 1a bis 4 des Chemika-
liengesetzes wird bestraft, wer gegen die Verordnung (EU) 2017/852 des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 17. Mai 2017 über Quecksilber und zur Aufhebung der 
Verordnung (EG) Nr. 1102/2008 (ABl. L 137 vom 24.5.2017, S. 1), die zuletzt durch die 
Delegierte Verordnung (EU) 2024/1849 (ABl. L, 2024/1849, 10.7.2024) geändert wor-
den ist, verstößt, indem er vorsätzlich oder fahrlässig 

1. entgegen Artikel 3 Absatz 1 Quecksilber ausführt, 

2. entgegen Artikel 3 Absatz 2 oder Absatz 4 eine dort genannte Quecksilberverbin-
dung oder ein dort genanntes Quecksilbergemisch ausführt, 

3. entgegen Artikel 4 Absatz 1 Unterabsatz 1 Satz 1 Quecksilber, ein dort genanntes 
Quecksilbergemisch oder dort genannte Quecksilberabfälle einführt, 

4. entgegen Artikel 4 Absatz 2 ein dort genanntes Quecksilbergemisch oder eine dort 
genannte Quecksilberverbindung einführt, 

5. entgegen Artikel 4 Absatz 3 Quecksilber einführt, 

6. entgegen Artikel 5 Absatz 1 ein dort genanntes Produkt ausführt, einführt oder her-
stellt, 

7. entgegen Artikel 7 Absatz 1 Quecksilber oder eine Quecksilberverbindung ver-
wendet, 

8. entgegen Artikel 7 Absatz 2 in Verbindung mit Anhang III Teil II Buchstabe a 
Quecksilber verwendet, 

9. entgegen Artikel 8 Absatz 2 Unterabsatz 1 einen dort genannten Herstellungspro-
zess anwendet, 
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10. entgegen Artikel 9 Absatz 1 einen kleingewerblichen Goldbergbau oder eine klein-
gewerbliche Aufbereitung von Gold vornimmt, 

11. entgegen Artikel 10 Absatz 1 Dentalamalgam oder Quecksilber in loser Form ver-
wendet oder 

12. entgegen Artikel 10 Absatz 2a Unterabsatz 1 oder Absatz 7 Unterabsatz 1 oder 
Unterabsatz 2 Dentalamalgam verwendet, ausführt, einführt oder herstellt. 

§ 9 

Ordnungswidrigkeiten nach der Verordnung (EU) 2017/852 

(1) Ordnungswidrig im Sinne des § 26 Absatz 2 Nummer 2 Buchstabe c des Che-
mikaliengesetzes handelt, wer gegen die Verordnung (EU) 2017/852 verstößt, indem 
er vorsätzlich oder fahrlässig 

1. entgegen Artikel 10 Absatz 6 Unterabsatz 1 die Behandlung von Amalgamabfall 
nicht sicherstellt,  

2. als derjenige, der Quecksilberabfälle beseitigt, entgegen Artikel 13 Absatz 3 Un-
terabsatz 1 Quecksilberabfälle nicht oder nicht rechtzeitig umwandelt oder nicht 
oder nicht rechtzeitig verfestigt, 

3. entgegen Artikel 13 Absatz 3 Unterabsatz 2 Quecksilberabfälle beseitigt oder 

4. entgegen Artikel 13 Absatz 3 Unterabsatz 3 Satz 1 nicht sicherstellt, dass dort ge-
nannte Quecksilberabfälle in der dort genannten Weise gelagert werden. 

(2) Ordnungswidrig im Sinne des § 26 Absatz 2 Nummer 3 Buchstabe a des Che-
mikaliengesetzes handelt, wer gegen die Verordnung (EU) 2017/852 verstößt, indem 
er vorsätzlich oder fahrlässig 

1. entgegen Artikel 12 Absatz 1 dort genannte Daten, eine dort genannte Angabe o-
der eine dort genannte Kopie nicht, nicht richtig, nicht vollständig oder nicht recht-
zeitig übermittelt, 

2. entgegen Artikel 14 Absatz 1 Unterabsatz 1 oder Absatz 2 Unterabsatz 1 ein dort 
genanntes Verzeichnis nicht, nicht richtig oder nicht vollständig führt, 

3. entgegen Artikel 14 Absatz 1 Unterabsatz 2 oder Absatz 2 Unterabsatz 2 eine dort 
genannte Bescheinigung nicht, nicht richtig, nicht vollständig oder nicht rechtzeitig 
ausstellt, 

4. entgegen Artikel 14 Absatz 1 Unterabsatz 3, Absatz 2 Unterabsatz 3 oder Absatz 3 
Unterabsatz 2 eine Kopie einer dort genannten Bescheinigung nicht, nicht richtig, 
nicht vollständig oder nicht rechtzeitig übermittelt oder 

5. entgegen Artikel 14 Absatz 4 Satz 1 ein dort genanntes Verzeichnis nicht, nicht 
richtig, nicht vollständig oder nicht rechtzeitig übermittelt. 

(3) Ordnungswidrig im Sinne des § 26 Absatz 2 Nummer 3 Buchstabe d des Che-
mikaliengesetzes handelt, wer gegen die Verordnung (EU) 2017/852 verstößt, indem 
er vorsätzlich oder fahrlässig 
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1. entgegen Artikel 10 Absatz 4 Unterabsatz 1 nicht sicherstellt, dass eine dort ge-
nannte zahnmedizinische Einrichtung mit einem dort genannten Amalgamabschei-
der ausgestattet ist,  

2. entgegen Artikel 10 Absatz 4 Unterabsatz 2 nicht sicherstellt, dass ein dort ge-
nannter Amalgamabscheider die dort genannte Rückhaltequote leistet, 

3. entgegen Artikel 10 Absatz 6 Unterabsatz 1 die Sammlung von Amalgamabfall 
nicht sicherstellt oder 

4. entgegen Artikel 10 Absatz 6 Unterabsatz 2 Dentalamalgam freisetzt. 

(4) Ordnungswidrig im Sinne des § 26 Absatz 2 Nummer 3 Buchstabe e des Che-
mikaliengesetzes handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig entgegen Artikel 10 Absatz 4 
Unterabsatz 3 der Verordnung (EU) 2017/852 einen Amalgamabscheider nicht oder 
nicht zu dem nach den Anweisungen des Herstellers vorgesehenen Zeitpunkt wartet. 

Abschnitt 6 

Zuwiderhandlungen gegen die Verordnung (EU) 2019/1021 

§ 10 

Straftaten nach der Verordnung (EU) 2019/1021 

Nach § 27 Absatz 1 Nummer 3 Satzteil vor Satz 2, Absatz 1a bis 4 des Chemika-
liengesetzes wird bestraft, wer vorsätzlich oder fahrlässig entgegen Artikel 3 Absatz 1 
der Verordnung (EU) 2019/1021 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 20. 
Juni 2019 über persistente organische Schadstoffe (ABl. L 169 vom 25.6.2019, S. 45, 
L 179I vom 9.6.2020, S. 4), die zuletzt durch die Delegierte Verordnung (EU) 
2024/2570 (ABl. L, 2024/2570, 27.9.2024) geändert worden ist, einen dort genannten 
Stoff als solchen, in einem Gemisch oder in einem Erzeugnis herstellt, in Verkehr bringt 
oder verwendet. 

§ 11 

Ordnungswidrigkeiten nach der Verordnung (EU) 2019/1021 

(1) Ordnungswidrig im Sinne des § 26 Absatz 2 Nummer 2 Buchstabe c des Che-
mikaliengesetzes handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig entgegen Artikel 7 Absatz 2 
Unterabsatz 1 der Verordnung (EU) 2019/1021 dort genannte Abfälle nicht, nicht rich-
tig, nicht vollständig oder nicht rechtzeitig beseitigt und nicht, nicht richtig, nicht voll-
ständig oder nicht rechtzeitig verwertet. 

(2) Ordnungswidrig im Sinne des § 26 Absatz 2 Nummer 3 Buchstabe b des Che-
mikaliengesetzes handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig entgegen Artikel 5 Absatz 2 
Unterabsatz 1 der Verordnung (EU) 2019/1021 eine Unterrichtung nicht, nicht richtig, 
nicht vollständig oder nicht rechtzeitig vornimmt. 
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Abschnitt 7 

Zuwiderhandlungen gegen die Verordnung (EU) 2024/573 

§ 12 

Straftaten nach der Verordnung (EU) 2024/573 

Nach § 27 Absatz 1 Nummer 3 Satzteil vor Satz 2, Absatz 1a bis 4 des Chemika-
liengesetzes wird bestraft, wer gegen die Verordnung (EU) 2024/573 des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 7. Februar 2024 über fluorierte Treibhausgase, zur 
Änderung der Richtlinie (EU) 2019/1937 und zur Aufhebung der Verordnung (EU) 
Nr. 517/2014 (ABl. L, 2024/573, 20.2.2024) verstößt, in dem er vorsätzlich oder fahr-
lässig 

1. entgegen Artikel 4 Absatz 6 Unterabsatz 1 ein fluoriertes Treibhausgas in Verkehr 
bringt, 

2. entgegen Artikel 8 Absatz 6 ein rückgewonnenes fluoriertes Treibhausgas verwen-
det, 

3. entgegen Artikel 11 Absatz 1 Unterabsatz 1 oder Unterabsatz 3 Satz 1 ein dort 
genanntes Erzeugnis, eine dort genannte Einrichtung oder ein dort genanntes Teil 
nach dem … [einsetzen: Datum der Verkündung dieser Verordnung] in Verkehr 
bringt, verwendet, liefert, zur Verfügung stellt oder ausführt,  

4. entgegen Artikel 11 Absatz 3 Unterabsatz 1 Satz 1 einen dort genannten nicht wie-
der auffüllbaren Behälter nach dem … [einsetzen: Datum der Verkündung dieser 
Verordnung] einführt, liefert, für Dritte bereitstellt, verwendet oder ausführt, 

5. entgegen Artikel 13 Absatz 1, 2 oder Absatz 7 Unterabsatz 1 SF6 verwendet, 

6. entgegen Artikel 13 Absatz 3 Unterabsatz 1, Absatz 4 Unterabsatz 1 oder Absatz 5 
Unterabsatz 1 ein dort genanntes fluoriertes Treibhausgas verwendet, 

7. entgegen Artikel 13 Absatz 8 Satz 1 Desfluran verwendet, 

8. entgegen Artikel 13 Absatz 9 eine dort genannte Schaltanlage in Betrieb nimmt, 

9. entgegen Artikel 13 Absatz 19 ein dort genanntes Erzeugnis in Betrieb nimmt oder 
verwendet, 

10. entgegen Artikel 14 Absatz 2 einen teilfluorierten Kohlenwasserstoff produziert, 

11. entgegen Artikel 16 Absatz 1, auch in Verbindung mit Absatz 6, einen teilfluorier-
ten Kohlenwasserstoff in Verkehr bringt, 

12. entgegen Artikel 19 Absatz 1 eine dort genannte Anlage, eine Wärmepumpe oder 
ein dort genanntes Dosier-Aerosol in Verkehr bringt, 

13. entgegen Artikel 22 Absatz 3 Unterabsatz 1 oder Artikel 23 Absatz 12 Unterabsatz 
3, jeweils auch in Verbindung mit Artikel 16 Absatz 6, einen dort genannten 
Schaum, ein dort genanntes Aerosol, eine dort genannte Anlage, eine dort ge-
nannte Wärmepumpe, ein dort genanntes fluoriertes Treibhausgas oder einen dort 
genannten teilfluorierten Kohlenwasserstoff ausführt oder 
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14. entgegen Artikel 25 Absatz 1, auch in Verbindung mit Artikel 16 Absatz 6, einen 
teilfluorierten Kohlenwasserstoff, ein dort genanntes Erzeugnis oder eine dort ge-
nannte Einrichtung einführt oder ausführt. 

§ 13 

Ordnungswidrigkeiten nach der Verordnung (EU) 2024/573 

(1) Ordnungswidrig im Sinne des § 26 Absatz 2 Nummer 2 Buchstabe c des Che-
mikaliengesetzes handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig entgegen Artikel 8 Absatz 11 
Unterabsatz 1 der Verordnung (EU) 2024/573 ein dort genanntes fluoriertes Treibhaus-
gas, ein dort genanntes Erzeugnis oder eine dort genannte Anlage nicht in der dort 
vorgeschriebenen Weise zerstört. 

(2) Ordnungswidrig im Sinne des § 26 Absatz 2 Nummer 2 Buchstabe e des Che-
mikaliengesetzes handelt, wer gegen die Verordnung (EU) 2024/573 verstößt, indem 
er vorsätzlich oder fahrlässig 

1. entgegen Artikel 4 Absatz 2 eine Dokumentation nicht, nicht richtig, nicht vollstän-
dig oder nicht vor der Begasung vornimmt oder einen dort genannten Nachweis 
nicht oder nicht mindestens fünf Jahre nach Erstellung des Nachweises aufbe-
wahrt, 

2. einer vollziehbaren Anordnung nach Artikel 4 Absatz 2 Satz 2 oder Absatz 6 Un-
terabsatz 3, Artikel 11 Absatz 4 Unterabsatz 2, Artikel 13 Absatz 7 Unterabsatz 2, 
Absatz 8 Satz 2, Absatz 16 oder Absatz 20, Artikel 19 Absatz 2 Unterabsatz 3 oder 
Artikel 26 Absatz 8 Unterabsatz 3 zuwiderhandelt, 

3. entgegen Artikel 4 Absatz 6 Unterabsatz 3, Artikel 11 Absatz 4 Unterabsatz 2 oder 
Artikel 19 Absatz 2 Unterabsatz 3 eine dort genannte Konformitätserklärung oder 
eine dort genannte Unterlage nicht oder nicht mindestens fünf Jahre aufbewahrt, 

4. entgegen Artikel 11 Absatz 4 Unterabsatz 1 Satz 1 eine dort genannte Konformi-
tätserklärung nicht, nicht richtig, nicht vollständig oder nicht zum Zeitpunkt des In-
verkehrbringens des dort genannten Behälters vorlegt,  

5. entgegen Artikel 13 Absatz 16 eine dort genannte Unterlage nicht oder nicht min-
destens fünf Jahre nach Erstellung der Unterlage aufbewahrt, 

6. entgegen Artikel 13 Absatz 17 die zuständige Behörde nicht, nicht richtig, nicht 
vollständig oder nicht vor der Inbetriebnahme der elektrischen Schaltanlage be-
nachrichtigt, 

7. entgegen Artikel 13 Absatz 20 einen dort genannten Nachweis nicht oder nicht 
mindestens fünf Jahre nach Erstellung des Nachweises aufbewahrt, 

8. entgegen Artikel 19 Absatz 2 Unterabsatz 1 nicht gewährleistet, dass eine dort ge-
nannte Dokumentation erstellt ist, 

9. entgegen Artikel 19 Absatz 2 Unterabsatz 1 eine dort genannte Konformitätserklä-
rung nicht oder nicht rechtzeitig ausstellt, 

10. entgegen Artikel 19 Absatz 3 Unterabsatz 1 nicht sicherstellt, dass die dort ge-
nannte Konformitätserklärung oder die Richtigkeit des dort genannten Berichts be-
stätigt wird, 
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11. entgegen Artikel 22 Absatz 1 Unterabsatz 1, auch in Verbindung mit Artikel 16 Ab-
satz 6, eine dort genannte Lizenz nicht, nicht richtig, nicht vollständig oder nicht 
vor der Ein- oder Ausfuhr eines fluorierten Treibhausgases, eines dort genannten 
Erzeugnisses oder einer dort genannten Einrichtung vorlegt, 

12. entgegen Artikel 23 Absatz 3, auch in Verbindung mit Artikel 16 Absatz 6, eine dort 
genannte Angabe nicht, nicht richtig, nicht vollständig oder nicht rechtzeitig über-
mittelt, 

13. entgegen Artikel 23 Absatz 6, 7 oder Absatz 8, jeweils auch in Verbindung mit Ar-
tikel 16 Absatz 6, eine dort genannte Konformitätserklärung, eine dort genannte 
Dokumentation oder einen dort genannten Nachweis nicht, nicht richtig, nicht voll-
ständig oder nicht rechtzeitig vorlegt, 

14. entgegen Artikel 23 Absatz 10 Unterabsatz 2, auch in Verbindung mit Artikel 16 
Absatz 6, eine dort genannte Lizenz nicht, nicht richtig, nicht vollständig oder nicht 
rechtzeitig vorlegt, 

15. entgegen Artikel 26 Absatz 1 Unterabsatz 1 Satz 1, auch in Verbindung mit Satz 2, 
Absatz 2, 3, 4, 5 Unterabsatz 1 oder Unterabsatz 2 Satz 1 oder Artikel 26 Absatz 6, 
jeweils auch in Verbindung mit Artikel 16 Absatz 6, eine Meldung nicht, nicht rich-
tig, nicht vollständig oder nicht rechtzeitig macht, 

16. entgegen Artikel 26 Absatz 1 Unterabsatz 2 auch in Verbindung mit Unterabsatz 1 
Satz 2, jeweils auch in Verbindung mit Artikel 16 Absatz 6, nach dem … [einset-
zen: Datum der Verkündung dieser Verordnung] eine Meldung nicht, nicht richtig, 
nicht vollständig oder nicht rechtzeitig macht, 

17. entgegen Artikel 26 Absatz 5 Unterabsatz 2 Satz 2 oder Absatz 7, jeweils auch in 
Verbindung mit Artikel 16 Absatz 6, eine dort genannte Angabe oder einen dort 
genannten Prüfbericht nicht, nicht richtig, nicht vollständig oder nicht rechtzeitig 
übermittelt oder 

18. entgegen Artikel 26 Absatz 8 Unterabsatz 1 Satz 1, auch in Verbindung mit Arti-
kel 16 Absatz 6, nicht gewährleistet, dass die Richtigkeit des dort genannten Be-
richts bestätigt wird. 

(3) Ordnungswidrig im Sinne des § 26 Absatz 2 Nummer 3 Buchstabe a des Che-
mikaliengesetzes handelt, wer gegen die Verordnung (EU) 2024/573 verstößt, indem 
er vorsätzlich oder fahrlässig 

1. entgegen Artikel 7 Absatz 1, Absatz 3 Unterabsatz 1, Absatz 4 Satz 1 oder Ab-
satz 5 Unterabsatz 1 oder Unterabsatz 2 Satz 1 eine dort genannte Aufzeichnung 
nicht, nicht richtig oder nicht vollständig führt oder nicht oder nicht mindestens fünf 
Jahre aufbewahrt, 

2. entgegen Artikel 7 Absatz 2 Unterabsatz 1, Absatz 3 Unterabsatz 2 oder Absatz 4 
Satz 2 eine dort genannte Aufzeichnung oder eine dort genannte Kopie nicht oder 
nicht mindestens fünf Jahre nach Erstellung der Aufzeichnung oder der Kopie auf-
bewahrt, 

3. einer vollziehbaren Anordnung nach Artikel 7 Absatz 2 Unterabsatz 2, Absatz 3 
Unterabsatz 2, Absatz 4 Satz 2 oder Absatz 5 Unterabsatz 2 Satz 1, Artikel 8 Ab-
satz 9 Unterabsatz 2 Satz 2, Artikel 17 Absatz 2 Unterabsatz 2 Satz 1, auch in Ver-
bindung mit Artikel 16 Absatz 6, oder Artikel 18 Absatz 2 Satz 2 zuwiderhandelt 
oder 
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4. entgegen Artikel 8 Absatz 9 Unterabsatz 2 eine dort genannte Unterlage nicht, 
nicht richtig, nicht vollständig oder nicht nach Feststellung der Nichtentfernbarkeit 
eines dort genannten Schaums erstellt oder nicht oder nicht mindestens fünf Jahre 
nach Erstellung der Unterlage aufbewahrt. 

(4) Ordnungswidrig im Sinne des § 26 Absatz 2 Nummer 3 Buchstabe c des Che-
mikaliengesetzes handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig ohne Registrierung nach Ar-
tikel 20 Absatz 4 Unterabsatz 1 Buchstabe a oder Buchstabe d, jeweils auch in Verbin-
dung mit Artikel 16 Absatz 6, der Verordnung (EU) 2024/573 ein fluoriertes Treibhaus-
gas, einen teilfluorierten Kohlenwasserstoff, ein Erzeugnis oder eine Einrichtung ein-
führt oder ausführt oder einen teilfluorierten Kohlenwasserstoff liefert. 

(5) Ordnungswidrig im Sinne des § 26 Absatz 2 Nummer 3 Buchstabe d des Che-
mikaliengesetzes handelt, wer gegen die Verordnung (EU) 2024/573 verstößt, indem 
er vorsätzlich oder fahrlässig 

1. entgegen Artikel 4 Absatz 1 Unterabsatz 2 eine dort genannte Maßnahme nicht 
oder nicht vor der Freisetzung eines fluorierten Treibhausgases ergreift, 

2. als Betreiber entgegen Artikel 4 Absatz 3 eine dort genannte Vorkehrung oder eine 
dort genannte Maßnahme nicht vor dem Betrieb einer dort genannten Einrichtung 
oder einer dort genannten Anlage trifft oder ergreift, 

3. als Hersteller entgegen Artikel 4 Absatz 3 eine dort genannte Vorkehrung oder 
eine dort genannte Maßnahme nicht vor der Herstellung einer dort genannten Ein-
richtung trifft oder ergreift, 

4. als Unternehmer entgegen Artikel 4 Absatz 3 eine dort genannte Vorkehrung oder 
eine dort genannte Maßnahme nicht vor der Beförderung oder der Lagerung einer 
dort genannten Einrichtung trifft oder ergreift, 

5. entgegen Artikel 4 Absatz 4 Satz 1, auch in Verbindung mit Satz 2, eine dort ge-
nannte Vorkehrung nicht oder nicht rechtzeitig trifft, 

6. entgegen Artikel 4 Absatz 7 Unterabsatz 1 eine dort genannte Vorsorgemaß-
nahme nicht oder nicht vor der Durchführung einer dort genannten Tätigkeit trifft, 

7. entgegen Artikel 8 Absatz 1 Unterabsatz 1 in Verbindung mit Artikel 8 Absatz 2, 3 
oder Absatz 5, nicht sicherstellt, dass ein dort genanntes fluoriertes Treibhausgas 
rückgewonnen und recycelt, aufgearbeitet oder zerstört wird, 

8. entgegen Artikel 8 Absatz 7 nicht sicherstellt, dass ein dort genannter Gasrest re-
cycelt, aufgearbeitet oder zerstört wird, 

9. entgegen Artikel 8 Absatz 8 Satz 1 oder Absatz 9 Unterabsatz 1 Satz 1 nicht si-
cherstellt, dass eine dort genannte Emission eines fluorierten Treibhausgases 
durch den dort genannten Umgang mit dem Gas vermieden wird, 

10. entgegen Artikel 8 Absatz 10 Unterabsatz 1 Satz 1 nicht für die Rückgewinnung 
eines dort genannten fluorierten Treibhausgases sorgt oder 

11. entgegen Artikel 8 Absatz 10 Unterabsatz 1 Satz 2 nicht dafür sorgt, dass ein nicht 
rückgewonnenes fluoriertes Treibhausgas zerstört wird. 

(6) Ordnungswidrig im Sinne des § 26 Absatz 2 Nummer 3 Buchstabe e des Che-
mikaliengesetzes handelt, wer gegen die Verordnung (EU) 2024/573 verstößt, indem 
er vorsätzlich oder fahrlässig 
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1. entgegen Artikel 4 Absatz 5 Unterabsatz 1 nicht sicherstellt, dass eine dort ge-
nannte Einrichtung oder Anlage repariert wird, 

2. entgegen Artikel 5 Absatz 1 Unterabsatz 1 in Verbindung mit Artikel 5 Absatz 2, 3 
Unterabsatz 1 oder Absatz 6 nicht sicherstellt, dass eine dort genannte Einrichtung 
einer Dichtheitskontrolle unterzogen wird, 

3. entgegen Artikel 6 Absatz 1 oder Absatz 2 nicht sicherstellt, dass eine dort ge-
nannte Einrichtung mit einem Leckage-Erkennungssystem versehen ist oder 

4. entgegen Artikel 6 Absatz 3 oder Absatz 4 nicht sicherstellt, dass das Leckage-
Erkennungssystem kontrolliert wird. 

Abschnitt 8 

Zuwiderhandlungen gegen die Verordnung (EU) 2024/590 

§ 14 

Straftaten nach der Verordnung (EU) 2024/590 

Nach § 27 Absatz 1 Nummer 3 Satzteil vor Satz 2, Absatz 1a bis 4 des Chemika-
liengesetzes wird bestraft, wer gegen die Verordnung (EU) 2024/590 des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 7. Februar 2024 über Stoffe, die zum Abbau der Ozon-
schicht führen, und zur Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 1005/2009 (ABl. L, 
2024/590, 20.2.2024) verstößt, indem er vorsätzlich oder fahrlässig 

1. entgegen Artikel 4 Absatz 1 einen dort genannten Stoff produziert, in Verkehr 
bringt, liefert, überlässt oder verwendet, 

2. entgegen Artikel 4 Absatz 2 einen dort genannten Stoff einführt oder ausführt, 

3. entgegen Artikel 5 Absatz 1 ein dort genanntes Erzeugnis oder eine dort genannte 
Einrichtung in Verkehr bringt, liefert oder überlässt, 

4. entgegen Artikel 5 Absatz 2 Satz 1 ein dort genanntes Erzeugnis oder eine dort 
genannte Einrichtung einführt oder ausführt, 

5. entgegen Artikel 8 Absatz 6 einen dort genannten Stoff in Verkehr bringt, liefert 
oder überlässt, 

6. entgegen Artikel 11 Absatz 2 eine dort genannte Brandschutzeinrichtung oder ei-
nen dort genannten Feuerlöscher einsetzt oder 

7. entgegen Artikel 15 Absatz 1 Unterabsatz 1 Satz 1 einen dort genannten Einweg-
behälter einführt, in Verkehr bringt, weiterliefert, überlässt, verwendet oder aus-
führt. 
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§ 15 

Ordnungswidrigkeiten nach der Verordnung (EU) 2024/590 

(1) Ordnungswidrig im Sinne des § 26 Absatz 2 Nummer 2 Buchstabe a des Che-
mikaliengesetzes handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig als derjenige, der einen Be-
hälter mit ozonabbauenden Stoffen in Verkehr bringt, an einen Dritten liefert oder einem 
Dritten überlässt, entgegen Artikel 15 Absatz 5 Unterabsatz 2 Satz 1, auch in Verbin-
dung mit Satz 2, der Verordnung (EU) 2024/590, einen dort genannten Behälter nicht, 
nicht richtig, nicht vollständig oder nicht vor dem Inverkehrbringen, der Lieferung an 
einen Dritten oder der Überlassung an einen Dritten kennzeichnet. 

(2) Ordnungswidrig im Sinne des § 26 Absatz 2 Nummer 2 Buchstabe c des Che-
mikaliengesetzes handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig entgegen Artikel 20 Absatz 6 
Unterabsatz 1 der Verordnung (EU) 2024/590 einen dort genannten Stoff, ein dort ge-
nanntes Erzeugnis oder eine dort genannte Einrichtung nicht in der dort vorgeschrie-
benen Weise zerstört. 

(3) Ordnungswidrig im Sinne des § 26 Absatz 2 Nummer 2 Buchstabe e des Che-
mikaliengesetzes handelt, wer gegen die Verordnung (EU) 2024/590 verstößt, indem 
er vorsätzlich oder fahrlässig 

1. entgegen Artikel 8 Absatz 3 oder Absatz 4, jeweils in Verbindung mit Artikel 8 Ab-
satz 5, eine dort genannte Aufzeichnung nicht oder nicht mindestens fünf Jahre 
nach der Aufzeichnung aufbewahrt, 

2. einer vollziehbaren Anordnung nach Artikel 8 Absatz 5, Artikel 15 Absatz 3 Unter-
absatz 2, Absatz 4 Unterabsatz 3 oder Absatz 6 Unterabsatz 2 Satz 1, Artikel 16 
Absatz 6 oder Absatz 7 oder Artikel 20 Absatz 4 Unterabsatz 2 Satz 3 zuwiderhan-
delt, 

3. entgegen Artikel 13 Absatz 2 eine dort genannte Lizenz nicht, nicht richtig, nicht 
vollständig oder nicht vor der Einfuhr vorlegt, 

4. entgegen Artikel 14 Absatz 3 eine dort genannte Lizenz nicht, nicht richtig, nicht 
vollständig oder nicht vor der Ausfuhr vorlegt, 

5. entgegen Artikel 15 Absatz 3 Unterabsatz 1 Satz 1 eine dort genannte Konformi-
tätserklärung nicht, nicht richtig, nicht vollständig oder nicht vor dem Inverkehrbrin-
gen eines dort genannten Behälters vorlegt, 

6. entgegen Artikel 15 Absatz 3 Unterabsatz 2 Satz 1 oder Satz 2, Absatz 4 Unterab-
satz 3 oder Absatz 6 Unterabsatz 2 Satz 1 eine dort genannte Konformitätserklä-
rung, einen dort genannten Nachweis, eine dort genannte Unterlage oder eine dort 
genannte Aufzeichnung nicht oder nicht mindestens fünf Jahre aufbewahrt, 

7. entgegen Artikel 15 Absatz 6 Unterabsatz 1 eine dort genannte Aufzeichnung 
nicht, nicht richtig oder nicht vollständig führt, 

8. entgegen Artikel 16 Absatz 5 eine dort genannte Mitteilung nicht, nicht richtig, nicht 
vollständig oder nicht rechtzeitig macht, 

9. entgegen Artikel 16 Absatz 10 Buchstabe c eine dort genannte Maßnahme nicht 
oder nicht vor der Ausfuhr eines dort genannten Stoffs ergreift, 
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10. entgegen Artikel 17 Absatz 3 eine dort genannte Angabe nicht, nicht richtig, nicht 
vollständig oder nicht vor der Ein- oder Ausfuhr eines dort genannten Stoffes, eines 
dort genannten Erzeugnisses oder einer dort genannten Einrichtung übermittelt, 

11. entgegen Artikel 17 Absatz 6, 7 oder Absatz 8 eine dort genannte Konformitätser-
klärung, einen dort genannten Nachweis oder eine dort genannte Bescheinigung 
nicht, nicht richtig, nicht vollständig oder nicht rechtzeitig vorlegt, 

12. entgegen Artikel 17 Absatz 10 Unterabsatz 2 eine dort genannte Lizenz nicht, nicht 
richtig, nicht vollständig oder nicht vor der Ein- oder Ausfuhr vorlegt oder 

13. entgegen Artikel 20 Absatz 4 Unterabsatz 2 Satz 2 eine dort genannte Unterlage 
nicht oder nicht mindestens fünf Jahre nach Erstellung der Unterlage aufbewahrt. 

(4) Ordnungswidrig im Sinne des § 26 Absatz 2 Nummer 3 Buchstabe a des Che-
mikaliengesetzes handelt, wer gegen die Verordnung (EU) 2024/590 verstößt, indem 
er vorsätzlich oder fahrlässig 

1. entgegen Artikel 20 Absatz 3 Unterabsatz 2 eine dort genannte Unterlage nicht, 
nicht richtig, nicht vollständig oder nicht unverzüglich nach Feststellung der 
Nichtentfernbarkeit eines dort genannten Schaums erstellt oder nicht oder nicht 
mindestens fünf Jahre nach Erstellung der Unterlage aufbewahrt, 

2. einer vollziehbaren Anordnung nach Artikel 20 Absatz 3 Unterabsatz 2 Satz 2 oder 
Artikel 21 Absatz 5 Satz 3 zuwiderhandelt, 

3. entgegen Artikel 21 Absatz 5 Satz 1 eine dort genannte Aufzeichnung nicht, nicht 
richtig oder nicht vollständig führt,  

4. entgegen Artikel 21 Absatz 5 Satz 2 oder Satz 3 eine dort genannte Aufzeichnung 
nicht oder nicht mindestens fünf Jahre nach Erstellung der Aufzeichnung oder dem 
Erhalt der Aufzeichnung über eine dort genannte Information aufbewahrt oder 

5. entgegen Artikel 24 Absatz 1 Unterabsatz 1 eine Meldung nicht, nicht richtig, nicht 
vollständig, nicht in der vorgeschriebenen Weise oder nicht rechtzeitig macht. 

(5) Ordnungswidrig im Sinne des § 26 Absatz 2 Nummer 3 Buchstabe d des Che-
mikaliengesetzes handelt, wer gegen die Verordnung (EU) 2024/590 verstößt, indem 
er vorsätzlich oder fahrlässig 

1. entgegen Artikel 9 Absatz 2 Satz 2 ein dort genanntes Halon nicht oder nicht nach 
Außerbetriebnahme einer dort genannten Brandschutzeinrichtung oder eines dort 
genannten Feuerlöschers zurückgewinnt, 

2. entgegen Artikel 10 Absatz 1 Satz 2 eine nicht verwendete Menge an Methylbro-
mid nicht oder nicht unverzüglich nach Ablauf einer Genehmigung nach Artikel 10 
Absatz 1 Satz 1 zerstört, 

3. entgegen Artikel 20 Absatz 1 oder Absatz 4 Unterabsatz 1 einen dort genannten 
Stoff oder ein dort genanntes Halon nicht, nicht richtig, nicht vollständig oder nicht 
rechtzeitig zurückgewinnt, 

4. entgegen Artikel 20 Absatz 2 Satz 1 oder Absatz 3 Unterabsatz 1 Satz 1 nicht si-
cherstellt, dass ein dort genannter Stoff zerstört wird, 

5. entgegen Artikel 20 Absatz 5 einen dort genannten Stoff nicht, nicht richtig, nicht 
vollständig oder nicht unverzüglich nach der Instandhaltung, der Wartung oder der 
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Entfernung eines dort genannten Erzeugnisses oder einer dort genannten Einrich-
tung oder vor dem Abbau oder der Entsorgung eines dort genannten Erzeugnisses 
oder einer dort genannten Einrichtung rückgewinnt und einen solchen Stoff ohne 
vorherige Rückgewinnung nicht oder nicht unverzüglich nach der Instandhaltung, 
der Wartung oder der Entfernung eines dort genannten Erzeugnisses oder einer 
dort genannten Einrichtung oder vor dem Abbau oder der Entsorgung eines dort 
genannten Erzeugnisses oder einer dort genannten Einrichtung zerstört oder  

6. entgegen Artikel 21 Absatz 2 eine dort genannte Vorkehrung nicht oder nicht vor 
der Herstellung eines dort genannten Stoffes, einer Chemikalie oder einer Einrich-
tung, vor der Verwendung, der Lagerung oder dem Umfüllen eines Behälters oder 
Systems oder vor der Beförderung trifft. 

(6) Ordnungswidrig im Sinne des § 26 Absatz 2 Nummer 3 Buchstabe e des Che-
mikaliengesetzes handelt, wer gegen die Verordnung (EU) 2024/590 verstößt, indem 
er vorsätzlich oder fahrlässig 

1. entgegen Artikel 9 Absatz 2 Satz 1 eine dort genannte Brandschutzeinrichtung o-
der einen dort genannten Feuerlöscher nicht oder nicht rechtzeitig außer Betrieb 
nimmt, 

2. entgegen Artikel 11 Absatz 3 ein dort genanntes Erzeugnis oder eine dort ge-
nannte Einrichtung nicht oder nicht rechtzeitig außer Betrieb nimmt, 

3. entgegen Artikel 21 Absatz 3 nicht gewährleistet, dass eine dort genannte orts-
feste Einrichtung oder ein dort genanntes ortsfestes System einer Dichtheitskon-
trolle unterzogen wird, oder 

4. entgegen Artikel 21 Absatz 4 nicht sicherstellt, dass eine festgestellte Undichtigkeit 
behoben wird.“ 

Artikel 2 

Änderung der Kosmetik-Verordnung 

Die Kosmetik-Verordnung vom 16. Juli 2014 (BGBl. I S. 1054), die durch Artikel 9 des 
Gesetzes vom 27. Juli 2021 (BGBl. I S. 3274) geändert worden ist, wird wie folgt geändert: 

1. In § 1 werden die Wörter „(ABl. L 342 vom 11.12.2009, S. 59), die zuletzt durch die 
Verordnung (EU 2015/1298 vom 28. Juli 2015 (ABI. L 199 vom 29.7.2015, S. 22)“ durch 
die Wörter „(ABl. L 342 vom 22.12.2009, S. 59; L 318 vom 15.11.2012, S. 74; L 72 vom 
15.3.2013, S. 16), die zuletzt durch die Verordnung (EU) 2024/996 (ABI. L, 2024/996, 
4.4.2024)“ ersetzt. 

2. In § 8 Absatz 1 in dem Satzteil vor Nummer 1 werden nach der Angabe „Verordnung 
(EG) 1223/2009“ die Wörter „des Europäischen Parlamentes und des Rates vom 
30. November 2009 über kosmetische Mittel (ABI. L 342 vom 22.12.2009, S. 59; L 318 
vom 15.11.2012, S. 74; L 72 vom 15.3.2013, S. 16), die zuletzt durch die Verordnung 
(EU) 2024/996 (ABI. L, 2024/996, 4.4.2024) geändert worden ist,“ eingefügt. 

3. In § 9 Absatz 2 in dem Satzteil vor Nummer 1 werden die Wörter „(ABl. L 342 vom 
11.12.2009, S. 59), die zuletzt durch die Verordnung (EU 2015/1298 vom 28. Juli 2015 
(ABI. L 199 vom 29.7.2015, S. 22)“ durch die Wörter „(ABl. L 342 vom 22.12.2009, 
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S. 59; L 318 vom 15.11.2012, S. 74; L 72 vom 15.3.2013, S. 16), die zuletzt durch die 
Verordnung (EU) 2024/996 (ABI. L, 2024/996, 4.4.2024)“ ersetzt. 

Artikel 3 

Bekanntmachungserlaubnis 

Das Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, nukleare Sicherheit und Verbrau-
cherschutz kann den Wortlaut der Chemikalien-Sanktionsverordnung in der vom Inkrafttre-
ten dieser Verordnung an geltenden Fassung im Bundesgesetzblatt bekannt machen. 

Artikel 4 

Inkrafttreten 

Diese Verordnung tritt am Tag nach der Verkündung in Kraft. 

Der Bundesrat hat zugestimmt. 

Berlin, den  

D e r  B u n d e s k a n z l e r  

D r .  O l a f  S c h o l z  

D i e  B u n d e s m i n i s t e r i n  f ü r  U m w e l t ,  N a t u r s c h u t z ,  n u k l e a r e  
S i c h e r h e i t  u n d  V e r b r a u c h e r s c h u t z  

S t e f f i  L e m k e  
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Begründung 

A. Allgemeiner Teil 

I. Zielsetzung und Notwendigkeit der Regelungen 

Die Verordnung enthält in ihrem Artikel 1 eine Änderung der Chemikalien-Sanktionsverord-
nung (ChemSanktionsV), die zum einen der Neuordnung der Bußgeldtatbestände aufgrund 
der Überarbeitung und Neufassung der Bußgeldblankettvorschrift in § 26 Absatz 2 des 
Chemikaliengesetzes (ChemG) zur Ahndung von Zuwiderhandlungen gegen Handlungs-
gebote und -verbote chemikalienrechtlicher Unionsverordnungen als Ordnungswidrigkeit 
dient. Zum anderen werden Straf- und Bußgeldvorschriften geschaffen zur unmittelbaren 
Ahndung von Zuwiderhandlungen gegen 

- die Verordnung (EU) 2017/852 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
17. Mai 2017 über Quecksilber und zur Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 1102/2008, 

- die Verordnung (EU) 2019/1021 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
20. Juni 2019 über persistente organische Schadstoffe, durch die die bisherige Verordnung 
(EG) Nr. 850/2004 abgelöst und neugefasst wurde, 

- die Verordnung (EU) 2024/573 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
7. Februar 2024 über fluorierte Treibhausgase, zur Änderung der Richtlinie (EU) 2019/1937 
und zur Aufhebung der Verordnung (EU) Nr. 517/2014, 

- die Verordnung (EU) 2024/590 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
7. Februar 2024 über Stoffe, die zum Abbau der Ozonschicht führen, und zur Aufhebung 
der Verordnung (EG) Nr. 1005/2009. 

Darüber hinaus werden die Straf- und Bußgeldvorschriften zur Verordnung (EG) 
Nr. 1907/2006 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 18. Dezember 2006 zur 
Registrierung, Bewertung, Zulassung und Beschränkung chemischer Stoffe (REACH), zur 
Schaffung einer Europäischen Agentur für chemische Stoffe, zur Änderung der Richtlinie 
1999/45/EG und zur Aufhebung der Verordnung (EWG) Nr. 793/93 des Rates, der Verord-
nung (EG) Nr. 1488/94 der Kommission, der Richtlinie 76/769/EWG des Rates sowie der 
Richtlinien 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/EG und 2000/21/EG der Kommission auf-
grund von Änderungen des Anhangs XVII der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 zu stoffbe-
zogenen Verboten und Beschränkungen sowie die Bußgeldvorschriften zur Ahndung von 
Zuwiderhandlungen gegen die Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 des Europäischen Parla-
ments und des Rates vom 16. Dezember 2008 über die Einstufung, Kennzeichnung und 
Verpackung von Stoffen und Gemischen, zur Änderung und Aufhebung der Richtlinien 
67/548/EWG und 1999/45/EG und zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 ak-
tualisiert. Die Aktualisierung der Bußgeldvorschriften zur Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 
erfolgt im Hinblick auf die sanktionsrechtlich bislang nicht erfassten Regelungen des An-
hangs VIII der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 über harmonisierte Informationen für die 
gesundheitliche Notversorgung und für vorbeugende Maßnahmen. 

Darüber hinaus erfolgt in Artikel 2 in Bezug auf eine weitere stoffrechtliche Unionsverord-
nung, nämlich der EG-Kosmetik-Verordnung Nr. 1223/2009, eine Änderung von bestimm-
ten Sanktionsvorschriften der Kosmetik-Verordnung zur Ahndung von Zuwiderhandlungen 
gegen die Verordnung (EG) Nr. 1223/2009, in dem eine notwendige Anpassung der Ver-
weise in § 1 und in den Straf- und Bußgeldvorschriften der §§ 8 und 9 der Kosmetik-Ver-
ordnung an den Erlass der Verordnung (EU) 2023/1545 der Kommission vom 26. Juli 2023 
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zur Änderung der Verordnung (EG) 1223/2009 des Europäischen Parlaments und des Ra-
tes hinsichtlich der Kennzeichnung allergieauslösender Duftstoffe in kosmetischen Mitteln 
vorgenommen wird. Hierdurch werden Änderungen von Anhang III (Liste der Stoffe, die 
kosmetische Mittel nur unter Einhaltung der angegebenen Einschränkungen enthalten dür-
fen) der Verordnung (EG) 1223/2009 sanktionsrechtlich erfasst.  

II. Wesentlicher Inhalt des Entwurfs 

Die Änderung der ChemSanktionsV in Artikel 1 dient im Wesentlichen der Neuordnung der 
Bußgeldtatbestände aufgrund der Überarbeitung und Neufassung der Bußgeldblankettvor-
schrift in § 26 Absatz 2 ChemG zur Ahndung von Zuwiderhandlungen gegen Handlungsge-
bote und -verbote chemikalienrechtlicher Unionsverordnungen als Ordnungswidrigkeit. 
Zum anderen werden Straf- und Bußgeldvorschriften aktualisiert sowie zur unmittelbaren 
Ahndung von Zuwiderhandlungen gegen bislang noch nicht sanktionsbewehrte Unionsver-
ordnungen geschaffen. 

Ferner erfolgt in Artikel 2 eine notwendige Anpassung der Verweise in § 1 und bestimmten 
Straf- und Bußgeldvorschriften der Kosmetik-Verordnung an den Erlass der Verordnung 
(EU) 2023/1545 der Kommission vom 26. Juli 2023 zur Änderung der Verordnung (EG) 
1223/2009 des Europäischen Parlaments und des Rates hinsichtlich der Kennzeichnung 
allergieauslösender Duftstoffe in kosmetischen Mitteln (Änderung von Anhang III der Ver-
ordnung (EG) 1223/2009). 

III. Alternativen 

Keine. 

IV. Regelungskompetenz 

Die Kompetenz zum Erlass der Verordnung ergibt sich aus  

- § 26 Absatz 5 und des § 27 Absatz 1 Nummer 3 Satz 2 ChemG in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 28. August 2013 (BGBl. I S. 3498, 3991), von denen § 26 Absatz 5 
durch Artikel 1 Nummer 13 Buchstabe e des Gesetzes vom 16. November 2023 (BGBl. 
2023 I Nr. 313), und  

- § 62 Absatz 1 Nummer 1 und 2 Buchstabe a und des § 70 Absatz 6 des Lebensmit-
tel- und Futtermittelgesetzbuches in der Fassung der Bekanntmachung vom 15. September 
2021 (BGBl. I S. 4253, 2022 I S. 28). 

V. Vereinbarkeit mit dem Recht der Europäischen Union und völkerrechtlichen 
Verträgen 

Die Verordnung dient der Umsetzung der in den jeweiligen Unionsverordnungen enthalte-
nen und an die Mitgliedstaaten gerichteten Verpflichtung zum Erlass von wirksamen Sank-
tionsvorschriften zur Durchsetzung der Unionsverordnungen. 

VI. Regelungsfolgen 

Die Verordnung verbessert die Überwachung und die Durchsetzung von Vorschriften un-
mittelbar geltender Unionsverordnungen durch die Länder. 
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1. Rechts- und Verwaltungsvereinfachung 

Die Verordnung trägt nicht zur Rechtsvereinfachung bei. Allerdings können die Vollzugsbe-
hörden der Länder Zuwiderhandlungen gegen Unionsverordnungen einfacher ahnden und 
dadurch den Vollzug wirksamer gestalten als es durch eine ausschließliche Anwendung 
des mittelbaren Sanktionssystems mit Erlass und Durchsetzung behördlicher Anordnungen 
möglich wäre. 

2. Nachhaltigkeitsaspekte 

Das Verordnungsvorhaben trägt zu einer nachhaltigen Entwicklung bei. Mit der Schaffung 
unmittelbar anwendbarer Sanktionsregelungen zur Ahndung von Verstößen gegen EG- o-
der EU-Verordnungen, die in den Mitgliedstaaten und damit auch in Deutschland unmittel-
bar gelten, kann die Einhaltung der in diesen Unionsverordnungen enthaltenen Verhaltens-
pflichten mit Blick auf die Gewährleistung eines effizienten und nachhaltigen Umwelt- und 
Verbraucherschutzes wirksam überwacht werden. 

3. Haushaltsausgaben ohne Erfüllungsaufwand 

Hauptregelungszweck der vorliegenden Verordnung ist neben der Neuordnung der Buß-
geldtatbestände aufgrund der Überarbeitung und Neufassung der Bußgeldblankettvor-
schrift in § 26 Absatz 2 ChemG die Schaffung von Sanktionsnormen (Straf- und Bußgeld-
vorschriften) zur unmittelbaren Ahndung von Verstößen gegen neue sowie novellierte che-
mikalienrechtliche Unionsverordnungen. Hierdurch werden bei Bund, Ländern und Gemein-
den keine zusätzlichen Haushaltsausgaben verursacht. Die Verordnung trägt zu einer nicht 
quantifizierbaren Vollzugserleichterung in den Ländern bei, indem sie die Durchsetzbarkeit 
der in Deutschland unmittelbar geltenden unionsrechtlichen Vorschriften verbessert. 

Die Änderungen in Artikel 2 verursachen keine Haushaltsausgaben ohne Erfüllungsauf-
wand. 

4. Erfüllungsaufwand 

Die durch Artikel 1 der Verordnung geschaffenen Straf- und Bußgeldtatbestände stellen 
keine Einzelregelungen dar, die bei den Normadressaten unmittelbar zur Änderung von 
Kosten oder Zeitaufwand oder beidem führen, sondern bewehren Zuwiderhandlungen ge-
gen bereits unmittelbar geltende unionsrechtliche Ge- und Verbote. Die Verordnung verur-
sacht somit keinen Erfüllungsaufwand für Bürgerinnen und Bürger, für die Wirtschaft und 
die Verwaltung.  

Das Verordnungsvorhaben setzt EU-Vorgaben 1:1 um. Daher wird kein Anwendungsfall 
der „One in, one out“-Regel für neue Regelungsvorhaben der Bundesregierung begründet. 

Die Änderungen in Artikel 2 verursachen ebenfalls keinen Erfüllungsaufwand. 

5. Weitere Kosten 

Werden die durch die unmittelbar geltenden EG- und EU-Verordnungen begründeten 
Pflichten und Verbote beachtet, entstehen der Wirtschaft auf Grund der vorliegenden Ver-
ordnung keine Belastungen; andernfalls kann es sich lediglich um Kosten aus selbstver-
schuldeten Verstößen handeln. Diese Kosten lassen sich im Vorhinein nicht quantifizieren, 
sie dürften jedoch eher gering sein. Insofern sind keine Auswirkungen auf Einzelpreise und 
auf das Preisniveau, insbesondere auf das Verbraucherpreisniveau, zu erwarten. 

Die Ausübung der Strafverfolgung und Strafgerichtsbarkeit durch Gerichte und Staatsan-
waltschaften in Anwendung dieser Verordnung führt zu keinen messbaren zusätzlichen 
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Kosten. Denn durch Artikel 1 der vorliegenden Verordnung werden nur wenige neue Straf-
tatbestände zur Ahndung von Zuwiderhandlungen gegen unmittelbar geltendes Unions-
recht in die ChemSanktionsV aufgenommen. Ansonsten werden bestehende Straftatbe-
stände an neugefasste und novellierte chemikalienrechtliche Unionsverordnungen ange-
passt. 

Die Änderungen in Artikel 2 verursachen keine weiteren Kosten. 

6. Weitere Regelungsfolgen 

Keine. 

VII. Befristung; Evaluierung 

Da die Verordnung aufgrund unionsrechtlicher Vorgaben zur Überwachung und Durchset-
zung von unmittelbar geltendem Unionsrecht erlassen wird, ist weder eine Befristung noch 
eine Evaluierung vorgesehen.  

B. Besonderer Teil 

Zu Artikel 1 (Änderung der Chemikalien-Sanktionsverordnung) 

Zu Nummer 1 

Die Inhaltsübersicht wird aufgrund der Aufhebung und Neufassung mehrerer chemikalien-
rechtlicher Unionsverordnungen neugefasst. 

Zu Nummer 2 

Der Abschnitt 1 mit seinen §§ 1 und 2, der die Straf- und Bußgeldvorschriften zur Verord-
nung (EG) Nr. 850/2004 regelt, ist aufgrund der Aufhebung der EG-Verordnung ebenfalls 
aufzuheben. 

Zu Nummer 3 

Abschnitt 3, der die Straf- und Bußgeldvorschriften zur Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 re-
gelt, wird zu Abschnitt 1. 

Zu Nummer 4 

In Nummer 4 wird aufgrund der Änderung in Nummer 3 der bisherige § 5 zu § 1. Dabei wird 
die Bezeichnung des Paragraphen umbenannt und an die übrigen Paragraphenüberschrif-
ten der ChemSanktionsV angepasst. Die Strafvorschriften zur Ahndung von Zuwiderhand-
lungen gegen stoffbezogene Verbote und Beschränkungen des Anhangs XVII der Verord-
nung (EG) Nr. 1907/2006 in § 1 werden aufgrund der den Anhang XVII ändernden Verord-
nungen (EU) 2016/26, 2016/1017, 2016/2235, 2017/227, 2017/1000, 2018/35, 2018/588, 
2018/589, 2018/1513, 2018/2005 (Berichtigung L 120 vom 8.5.2019, S. 34), 2019/957, 
2019/1148, 2020/507, 2020/1149, 2020/2081, 2020/2096, 2021/57 (Berichtigung L 137 
vom 22.4.2021 S. 22), 2021/1199, 2021/1197, 2021/2030, 2023/923, 2023/1464, 
2023/2055, 2024/1328, 2024/2462 aktualisiert.  

Die Änderung in Nummer 4 Buchstabe d berücksichtigt eine Berichtigung in Anhang XVII 
Eintrag 23 Spalte 2 Absatz 5 Unterabsatz 3 und Absatz 6 der Verordnung (EG) 
Nr. 1907/2006 (jeweils Streichung des Wortes „gewerblich“). Es handelt sich hierbei um 
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eine Berichtigung der Verordnung (EG) Nr. 552/2009 zur Änderung der Verordnung (EG) 
Nr. 1907/2006 (ABl. L 216 vom 22.8.2017, S. 27, L 279 vom 27.8.2020, S. 23). 

Zu Nummer 5 

In Nummer 5 wird der bisherige § 6 der ChemSanktionsV, der die Ordnungswidrigkeiten 
nach der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 regelt, zu § 2 und im Hinblick auf die Überarbei-
tung und Neufassung der Bußgeldblankettvorschrift in § 26 Absatz 2 ChemG neugeordnet 
und in der Folge neugefasst. Dabei werden im Wesentlichen mit Ausnahme der Aufnahme 
sowie Aktualisierung einiger weniger Bußgeldtatbestände die bisherigen Bußgeldtatbe-
stände übernommen. 

Zu Nummer 6 

In Nummer 6 werden die Abschnitte 4 bis 10 durch die neuen Abschnitte 2 bis 8 ersetzt. 

Abschnitt 2 regelt mit seinem § 3 die Ordnungswidrigkeiten nach der Verordnung (EG) 
Nr. 1272/2008. Auch diese Vorschrift bedarf im Hinblick auf die novellierte Bußgeldblan-
kettvorschrift in § 26 Absatz 2 ChemG einer grundlegenden Überarbeitung und Neufas-
sung. Dabei werden erstmalig die Pflichten nach Anhang VIII der Verordnung (EG) 
Nr. 1272/2008 über harmonisierte Informationen für die gesundheitliche Notversorgung und 
für vorbeugende Maßnahmen sanktionsbewehrt. Der Anhang schreibt unionsweit die Über-
mittlung von Giftinformationsmitteilungen für gefährliche Gemische an Notfallberatungsstel-
len in den Mitgliedstaaten vor.  

Abschnitt 3 enthält eine Überarbeitung und Neufassung der Sanktionsregelungen zur Ver-
ordnung (EU) Nr. 528/2012.  

Der Tatbestand des § 4 Nummer 2 bewehrt Zuwiderhandlungen des Inverkehrbringens von 
behandelten Waren, die Wirkstoffe enthalten oder die mit Wirkstoffen behandelt wurden, 
die nicht in Anhang I (Spalte 2) aufgeführt sind, oder in der Liste nach Artikel 9 Absatz 2, 
die bei der Europäischen Chemikalienagentur (ECHA) geführt wird, für die betreffende Pro-
duktart als genehmigt aufgeführt sind. 

§ 4 Nummer 3 bewehrt Zuwiderhandlungen von Lieferanten, die Biozidprodukte auf dem 
Markt bereitstellen, ohne in einer ebenfalls bei der ECHA geführten Liste nach Artikel 95 
Absatz 1 aufgeführt zu sein. Voraussetzung für die Aufnahme in die Liste ist insbesondere 
die Einreichung eines vollständigen Wirkstoffdossiers nach Artikel 95 Absatz 1 Unterabsatz 
2.  

Beide vorgenannten Tatbestände enthalten aus rechtsstaatlichen Gründen jeweils einen 
statischen Verweis auf eine bestimmte Datumsfassung der im jeweiligen Tatbestand ge-
nannten Liste, die über den jeweiligen Link in der Fußnote zum jeweiligen Tatbestand auf 
der Homepage des BMUV aufgerufen werden kann. Diese Form der Verweisung ist erfor-
derlich, weil die Listen fortlaufend aktualisiert werden und die Fassungen, auf die die Tat-
bestände jeweils Bezug nehmen, dort nicht dauerhaft ersichtlich sind. Auch die zeitlich da-
nach erfolgenden Änderungen der Listen durch die ECHA führen jedoch bei materieller 
Einhaltung des Artikels 58 Absatz 2 und des Artikels 95 Absatz 2 zu einem Wegfall der 
Strafdrohung, weil es dann an einem Verstoß gegen die strafbewehrten Normen fehlt. 

Abschnitt 4 enthält eine Überarbeitung und Neufassung der Sanktionsregelungen zur Ver-
ordnung (EU) Nr. 649/2012. 

Abschnitt 5 regelt die Sanktionsbewehrung von Zuwiderhandlungen gegen die Verordnung 
(EU) 2017/852 (löst die Verordnung (EG) Nr. 1102/2008 ab). Die Vorschriften bewehren 
Verstöße gegen die verbotswidrige Herstellung, Aus- und Einfuhr und Verwendung von 
Quecksilber, Quecksilberverbindungen und -gemischen, Dentalamalgam, Einfuhr von 

Drucksache 542/24 - 32 -



  

 

Quecksilberabfällen und abfallbezogene Pflichten und Verbote sowie gegen Berichterstat-
tungs- und Aufzeichnungspflichten und Pflichten zur Sammlung und Rückhaltung von 
Amalgampartikeln durch in zahnärztlichen Einrichtungen vorgeschriebenen Amalgamab-
scheidern.  

Abschnitt 6 enthält Straf- und Bußgeldvorschriften zur Ahndung von Zuwiderhandlungen 
gegen die Verordnung (EU) 2019/1021, die die bisherige Verordnung (EG) Nr. 850/2004 
abgelöst hat. Die Straf- und Bußgeldvorschriften entsprechen dabei inhaltlich den bislang 
in Abschnitt 1 der ChemSanktionsV geregelten Straf- und Bußgeldvorschriften zur Beweh-
rung der abgelösten Verordnung (EG) Nr. 850/2004.  

Die Abschnitte 7 und 8 regeln die Sanktionsbewehrung von Zuwiderhandlungen gegen die 
Verordnung (EU) 2024/573 (löst die Verordnung (EU) Nr. 517/2014 ab) und die Verordnung 
(EU) 2024/590 (löst die Verordnung (EG) Nr. 1005/2009 ab).  

Eine Zuwiderhandlung gegen Artikel 4 Absatz 1 Unterabsatz 1 der Verordnung (EU) 
2024/573, der das absichtliche Freisetzen von fluorierten Treibhausgasen in die Atmo-
sphäre verbietet, ist durch § 328 StGB strafbewehrt. 

Eine Bußgeldbewehrung von Artikel 4 Absatz 7 Unterabsatz 2 der Verordnung (EU) 
2024/573 betreffend das Treffen von Vorsorgemaßnahmen zur Verhinderung des Austre-
tens von dort genannten fluorierten Treibhausgasen kann nicht unmittelbar an juristische 
Personen adressiert werden. Eine Bußgeldbewehrung von juristischen Personen ergibt sich 
im vorliegenden Fall, wenn sich die vorhergehende Bußgeldnorm zur Bewehrung des Arti-
kels 4 Absatz 7 Unterabsatz 1 (§ 13 Absatz 5 Nummer 6) wie vorgesehen an sämtliche 
Beschäftigten der juristischen Person richtet und in solchen Fällen eine Aufsichtspflichtver-
letzung einer Leitungsperson der juristischen Person nach § 130 OWiG vorliegt. 

Eine Bewehrung der erst ab 1.1.2025 geltenden Kennzeichnungspflichten des Artikels 12 
der Verordnung (EU) 2024/573 erfolgt nicht bereits in der vorliegenden Verordnung, son-
dern zu einem späteren Zeitpunkt, da die Kommission hierzu erst kürzlich eine Durchfüh-
rungsverordnung erlassen hat und die Umstellung auf die neuen Kennzeichnungsvorschrif-
ten für die betroffenen Unternehmen sehr aufwändig ist. Den Unternehmen soll eine ange-
messene Zeit für die Umstellung ohne sogleich drohende Bußgeldverfahren gegeben wer-
den. 

Die Sanktionsbewehrung von Vorschriften der Verordnung (EU) 2024/573, nach denen be-
stimmte Tätigkeiten nur von natürlichen oder juristischen Personen ausgeführt werden dür-
fen, die über ein Zertifikat verfügen, kann nicht in der Chemikalien-Sanktionsverordnung 
erfolgen. Die Verordnung enthält wie bereits die Vorgängerverordnung (EU) Nr. 517/2014 
weder Vorgaben für das Verfahren zum Erwerb der Zertifikate noch konkrete inhaltliche 
Vorgaben für die Zertifizierung, sondern formuliert an die Mitgliedstaaten adressierte Rege-
lungsaufträge. Es ist daher beabsichtigt, die konkreten Regelungsaufträge wie bisher im 
Rahmen der nationalen Chemikalien-Klimaschutzverordnung umzusetzen und dort auch 
die entsprechende Sanktionsbewehrung vorzunehmen. 

Zu Artikel 2 (Änderung der Kosmetik-Verordnung) 

Die Änderung der Kosmetik-Verordnung stellt eine notwendige Anpassung der Verweise in 
§ 1 und bestimmen Straf- und Bußgeldvorschriften der Kosmetik-Verordnung an den Erlass 
der Verordnung (EU) 2023/1545 der Kommission vom 26. Juli 2023 zur Änderung der 
Verordnung (EG) 1223/2009 des Europäischen Parlaments und des Rates hinsichtlich der 
Kennzeichnung allergieauslösender Duftstoffe in kosmetischen Mitteln dar, um Änderungen 
von Anhang III (Liste der Stoffe, die kosmetische Mittel nur unter Einhaltung der 
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angegebenen Einschränkungen enthalten dürfen) der Verordnung (EG) 1223/2009 zu 
erfassen. 

Zu Artikel 3 (Bekanntmachungserlaubnis) 

Artikel 3 enthält im Hinblick auf die vorgenommenen Änderungen der ChemSanktionsV 
eine Bekanntmachungserlaubnis zu der Verordnung. 

Zu Artikel 4 (Inkrafttreten) 

Die Vorschrift regelt das Inkrafttreten dieser Verordnung. Da die Verordnung der Einhaltung 
und Durchsetzung der in Deutschland unmittelbar geltenden stoffrechtlichen Unionsverord-
nungen dient und für die Vollzugsbehörden der Länder ein wichtiges Instrument ihrer Über-
wachungstätigkeit darstellt, ist ein Inkrafttreten der Verordnung am Tag nach ihrer Verkün-
dung im Bundesgesetzblatt angezeigt. 
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